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Wir laden unsere Aktionärinnen und Aktionäre herzlich zur 

ordentlichen Hauptversammlung 

der SMA Solar Technology AG, Niestetal, Deutschland

am Mittwoch, den 24. Mai 2023 um 10.00 Uhr MESZ 

ein, die als virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz  
der Aktionär*innen oder ihrer Bevollmächtigten (mit Ausnahme  
der von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter*innen) 
am Sitz der SMA Solar Technology AG, Sonnenallee 1, 34266 
Niestetal,Deutschlandstattfindet.



das Jahr 2022 hat die Weltwirtschaft insgesamt, aber auch uns als Unternehmen, erneut vor große Heraus forderungen 
gestellt.DieanhaltendenSchwierigkeitenindenglobalenLieferketten,dieinfolgedesKriegesgegendieUkrainesteigen-
denEnergiepreise,aberauchklimabedingteExtremwetterereignissesindnachwievorpräsent.Undsieführenunserneut
sehrdeutlichvorAugen,dassderschnelleundnachhaltigeAusbauderErneuerbarenEnergiendringenderistalsjezuvor.

Umsomehrfreutesmich,dasswirdasBerichtsjahr2022erfolgreichabschließenkonnten.Daszeigtunseinerseits, 
dasswirmitunsererStrategieaufdemrichtigenWegsind.Esbeweistandererseitsaberauch,dassderSolarenergie
immermehrdieSchlüsselrollezukommt,dieExpert*innenihrschonlangezuschreiben.

HOHERAUFTRAGSEINGANGUNDUMSATZANSTIEGTROTZANHALTENDERMATERIALKNAPPHEIT

Dies spiegelt sich auch in unserem Auftragseingang wider, der sich im abgelaufenen Geschäftsjahr auf einem sehr 
hohen Niveau bewegt hat und im August 2022 sogar den höchsten Wert in der Geschichte unseres Unternehmens 
erreichte.AllerdingskonntediesehrguteNachfrageaufgrundderanhaltendenBauteileknappheit,vorallemzuBeginn
desJahres,nurzumTeilbedientwerden.DieszeigtsichauchinunsererUmsatz-undErgebnisentwicklung,diewirüber
dasGeschäftsjahrstetigverbessernkonnten.HierzubeigetragenhatsowohlderanhaltendhoheAuftragseingangals
auchdiesukzessivverbesserteVersorgungmitelektronischenBauteilen.InsgesamtkonntenwirimGeschäftsjahr2022
unseren Umsatz um 8,4 Prozentauf1.065,9 Mio. Euro (2021: 983,4 Mio. Euro) steigern und unser operatives Ergebnis 
vorZinsen,ErtragsteuernundAbschreibungen(EBITDA)von8,5 Mio. Euro auf 70,0 Mio. Eurosignifikantverbessern.
Dies entspricht einer EBITDA-Marge von 6,6 Prozent (2021: 0,9 Prozent).

FürdasGeschäftsjahr2023sindwirimVorstandoptimistisch,dasssichderbereitsimzweitenHalbjahr2022ein-
gesetztepositiveTrendbeimUmsatzweiterfortsetzenwirdundwirwiederMarktanteilezurückgewinnenwerden
können.WirsehenweiterhineinensehrhohenAuftragseingang,undnachheutigerEinschätzungwirdsichauchdie
LiefersituationfürelektronischeBauteileüberdieQuartalesukzessiveentspannenunddamitdieLieferfähigkeitder
SMAGruppeweiterverbessern.VordiesemHintergrunderwartenwirfürdaslaufendeGeschäftsjahreinenUmsatz
von1.350 Mio. Eurobis1.500 Mio. Euro und ein operatives Ergebnis vor Zinsen, Ertragsteuern und Abschreibungen 
(EBITDA) von 100 Mio. Euro bis 140 Mio. Euro.

KONSEQUENTEWEITERENTWICKLUNGZUMNACHHALTIGENENERGIEWENDEUNTERNEHMEN

Danebenarbeitenwirkonsequentundintensivdaran,unsnochkundenzentrierterauszurichten.Hierfürsetzenwirdas
2022gestartete,unternehmensweiteProgrammSPIRITweiterum.Zielistes,ProzesseundStrukturenaufdieunterschied-
lichenKundenbedürfnisseauszurichtenundsozugestalten,dassSMAnochschneller,nahtloserundbedarfsorientierter
entwickelnundliefernkann.Damitistesmöglich,dasSystem-undLösungsportfolionochpassgenaueraufdieheutigen
undkünftigenAnforderungenderverschiedenenKundensegmenteauszurichten.ZudemwirddieoperativeGeschäftsver-
antwortungindenSegmentendeutlichgestärktundEntscheidungswegeverkürzt.FürdasJahr2023habenwirunszum
Ziel gesetzt, das neue Rollen- und Prozess verständnis unternehmensweit zu implementieren und die neue Prozessorgani-
sationaufeinstabilesFundamentzustellen.GrundlagederNeuausrichtungbildetunsere2020entwickelte„Strategie
2025“,mitderwirdieSMAGruppekonsequentalsinnovativesundnachhaltiges„Energiewendeunternehmen“aufstel-
lenwerden.DenAnsatz,passendeLösungenfürallewesentlichenBereichederzukünftigenEnergieversorgunganbieten
zukönnen,verfolgenwirimGeschäftsjahr2023konsequentweiterundtreibendienötigenMaßnahmenvoran.

VORWORT 
DES VORSTANDS
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AuchbeiunserenProduktensetzenwirdieAnforderungenunsererKundenkonsequentum.NebenWechselrichtern 
mitintegriertemEnergiemanagementfokussierenwirunszunehmendaufganzheitlicheSystemlösungenfürNetzstabilität,
virtuelleServicemöglichkeitensowieStromversorgungslösungenfürgrüneWasserstoff-Anwendungen.UnddieZeichen
stehenaufWachstum.BisEnde2024werdenwirunsereProduktionskapazitätvonheute21 GW auf nahezu 40 GW 
verdoppeln.InunsererneuenGigawatt-FabriksollenaufeinerGrundstücksflächevonrund46.000Quadratmetern 
vorallemSystemefürdasGroßanlagen-Segmentgefertigtwerdenundmehrals200neueArbeitsplätzeentstehen.

DarüberhinausisteineganzheitlicheNachhaltigkeitinallenUnternehmensbereicheneinewesentlicheZielsetzung
derSMA„Strategie2025“.DamitwollenwirnichtnurderimmensenBedeutungdesThemasNachhaltigkeitinner-
halb der SMA Gruppe Rechnung tragen, sondern auch die wachsenden Erwartungen unserer Stakeholdergruppen 
aufgreifen.ÜberwachtwerdendieeinzelnenZieleundderenErreichungsgradquartalsweisedurchdasSustainabi -
lityBoardCommittee.

UnsereArbeitimBereichNachhaltigkeitwirdhonoriert:2022hatdieRating-AgenturMSCIESGResearchdas
Nachhaltigkeits-RatingfürSMAaufdiehöchsteStufeAAAangehoben.UndwirwurdenvonderRating-Agentur
EcoVadismitderGoldmedaillefürerfolgreichesNachhaltigkeitsmanagementausgezeichnet.Daszeigtuns,dass
wiraufdemrichtigenWegsind.

WACHSTUMSPOTENZIALDERSOLARBRANCHEHÄLTAN

DieSolarenergiewirdbeiderBekämpfungderKlimakriseeinewichtigeRollespielen.Hinzukommenweitere
wichtigeElementezurErreichungderKlimaschutzzielewiedieElektrifizierungvonMobilitätundWärmesowiedie
ProduktionvongrünemWasserstoff.HiergehendiePrognosendavonaus,dassGrünstrombeikonsequenterKlima -
politiklangfristigdreiViertelderweltweitenEnergienutzungabdeckenkönnte.BeideTrendstreibendieStromnach -
fragedamitzusätzlichan.DiehoheBedeutungeinerschnellenundnachhaltigenEnergiewendezeigtsichauch
indenvielenpolitischenAktionsplänenundProgrammenwiedem„EuropeanGreenDeal“unddemimFebruar
2023bekanntgegebenen„GreenDealIndustrialPlan“derEuropäischenUnion.AuchwenndieDetailsnochnicht
klardefiniertsind,sindwirzuversichtlich,dasssieeinwichtigerTreiberfürdieStärkungderWettbewerbsfähig -
keiteuropäischerCleantech-Unternehmenseinwerden.Unseremittel-bislangfristigenPerspektivenbleibennicht
zuletztdeshalbweiterhinpositiv,unddieSMAGruppeistmitihreninnovativenProduktenundLösungenindiesem
Zukunftsmarktbestenspositioniert.DurchdieWeiterentwicklungunseresKerngeschäfts,dieselektiveErschließung
neuer Geschäftsfelder sowie den gezielten Einsatz unserer hohen Innovationskraft und den Ausbau unseres Part-
nernetzwerkswollenwirunserenUmsatzundunsereProfitabilitätindennächstenJahrenweiternachhaltigsteigern.

Entscheidendhierfürsindvorallemunsereweltweitüber3.600Mitarbeitenden.Deshalbmöchteichmichandieser
Stellebeiallenganzherzlichbedanken!FürihrenunermüdlichenEinsatz,ihreLeidenschaftfürunsereProdukteund
LösungensowiedasaußerordentlicheEngagement,mitdemsiesichjedenTagfürdieZufriedenheitunsererKunden
einsetzen.SiegarantierendenErfolgunseresUnternehmens.

EbenfallsherzlichbedankenmöchteichmichbeimeinerVorstandskollegin,BarbaraGregor,diezum1. Dezember 
2022dieRessortsFinanzenundRechtübernommenhat.Mitihrerlangjährigen,internationalenErfahrungwerden
wirSMAalsglobalagierendes,innovativesEnergiewendeunternehmenerfolgreichweiterentwickeln.Ichfreuemich
sehraufdieweitereZusammenarbeitmitihr.

Ihnen,liebeAktionär*innen,dankenwirfürIhrVertrauen.Wirfreuenuns,wennSiedieSMAGruppeauch
inZukunftbegleiten.

Dr.-Ing.JürgenReinert 
Vorstandssprecher 
SMA Solar Technology AG
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HINWEIS:

Die diesjährige Hauptversammlung wird als virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz 
der Aktionär*innen und ihrer Bevollmächtigten (mit Ausnahme der von der Gesellschaft benannten 
Stimmrechtsvertreter*innen) gemäß § 118a AktG am Sitz der SMA Solar Technology AG, Sonnenallee 1, 
34266Niestetal,Deutschland(OrtderHauptversammlungimSinnedesAktiengesetzes)abgehalten.

Bitte beachten Sie, dass Aktionär*innen oder ihre Bevollmächtigten (mit Ausnahme der von der Gesellschaft 
benannten Stimmrechtsvertreter*innen) nicht physisch vor Ort an der virtuellen Hauptversammlung teilneh-
menkönnen.DievirtuelleHauptversammlungwirdfürordnungsgemäßangemeldeteAktionär*innenund
ihreBevollmächtigtenüberdasvonunsunterderInternetadressehttp://www.SMA.de/Hauptversammlung
zurVerfügunggestelltepasswortgeschützteAktionärsportalliveimInternetübertragen.

Einzelheiten zu den Rechten der Aktionär*innen und ihrer Bevollmächtigten entnehmen Sie bitte den im 
AnschlussandieTagesordnungbeschriebenenweiterenAngabenundHinweisenzurEinberufung.
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DR.-ING. JÜRGEN REINERT
Vorstandssprecher

Dr.-Ing.JürgenReinert(*1968)begannnachdemStudiumderElektrotechnik
inSüdafrikaundderPromotionamInstitutfürStromrichtertechnikundElektri -
sche Antriebe (ISEA) der RWTH Aachen seine Karriere als Oberingenieur am 
selbenInstitut.Von1999bis2011warerinSchwedenbeidemUnternehmen
EmotronABtätig,indenletztenJahrenalsGeschäftsführerderGruppemit
VerantwortungfürTechnologyundOperations.Von2011bis2014verant-
wortete er als Executive Vice President Technology die SMA Division Power 
PlantSolutions.UnterseinerLeitunghatSMAdasweltweiteProjektgeschäft
erfolgreichausgebautundschlüsselfertigeSystemlösungenfürsolareGroß -
kraftwerkeentwickelt.SeitApril2014istDr. ReinertVorstandsmitglied.Im
Oktober2018wurdeerzumVorstandssprecherbestellt.Dr. Reinert verant-
wortet die Ressorts Strategie, Vertrieb und Service, Personal, Operations 
undTechnologieunderfülltdieFunktiondesArbeitsdirektorsderSMA.
EristMitglieddesAufsichtsratsderDanfossA/S.
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BARBARA GREGOR
Vorstand Finanzen und Recht

Barbara Gregor (*1970) begann nach ihrem Studium 
der Betriebswirtschaft (Diplom-Betriebswirtin) ihre 
KarriereimthyssenkruppKonzern.NachStationenim
In- und Ausland und in der Konzernzentrale (Zentral-
bereichControlling)warsievon2002bis2013im
Segment Edelstahl (Stainless Steel) des Konzerns tätig 
und begleitete unter anderem den Aufbau des Joint 
VenturesShanghaiKruppStainlessinShanghai.Zuletzt
warsiealsLeiterinControllingundProkuristinfürdie
thyssenkruppStainlessInternationalGrouptätig.Von
2013bis2015leitetesiealsCFOderaptHillerGroup
internationaleWachstums-undM&A-Projekte.Vor
ihrem Wechsel zu SMA verantwortete Frau Gregor 
alsCFOderinternationalenUnternehmensgruppe
(Operating Unit) thyssenkrupp Materials Trading und 
Geschäftsführerin(CFO)derthyssenkruppMaterials
TradingGmbHdieFührungundWeiterentwicklung
derBereicheFinanzen,Controlling,Accounting,Risk
Management,HumanResourcesundIT.Seitdem
1. Dezember 2022 leitet Barbara Gregor im Vorstand 
der SMA die Ressorts Finanzen und Recht sowie die 
Kapitalmarktkommunikation.

MITGLIEDER 
DES  
VORSTANDS
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I. TAGESORDNUNG:

1. VorlagedesfestgestelltenJahresabschlusseszum31. Dezember 
2022 der SMA Solar Technology AG, des gebilligten Konzern-
abschlusseszum31. Dezember 2022, des zusammengefassten 
LageberichtsderSMA Solar Technology AG und des Konzerns 
fürdasGeschäftsjahr2022,sowiedesBerichtsdesAufsichtsrats,
desVorschlagsdesVorstandsfürdieVerwendungdesBilanzge-
winnsfürdasGeschäftsjahr2022unddeserläuterndenBerichts
des Vorstands zu den Angaben nach § 289aAbs. 1, § 315a
Abs. 1desHandelsgesetzbuchsfürdasGeschäftsjahr2022

Die unter dem Tagesordnungspunkt 1 genannten Unterlagen sind 
auf unserer Investor Relations Seite im Internet auf http://www.SMA.
de/Hauptversammlungzugänglich.Siewerdendortauchwährend
dervirtuellenHauptversammlungzugänglichsein.Fernerwerden
dieUnterlageninderHauptversammlungnähererläutertwerden.
Entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen ist zu Tagesordnungs-
punkt 1 keine Beschlussfassung vorgesehen, da der Aufsichtsrat den 
vom Vorstand aufgestellten Jahres- und Konzernabschluss bereits 
gebilligt und damit den Jahresabschluss festgestellt hat, so dass eine 
FeststellungdurchdieHauptversammlungentfällt. 

2. BeschlussfassungüberdieVerwendungdesBilanzgewinnsaus
dem Geschäftsjahr 2022

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im festgestellten  
Jahresabschluss 2022 ausgewiesenen Bilanzgewinn von 
171.024.931,48 Euro in voller Höhe auf neue Rechnung  
vorzutragen. 

3. BeschlussfassungüberdieEinzelentlastungderVorstands-
mitgliederfürdasGeschäftsjahr2022

VorstandundAufsichtsratschlagenvor,überdieEntlastungderMit-
gliederdesVorstandsimGeschäftsjahr2022personenbezogen,d.h.
imWegederEinzelentlastung,abzustimmen.

a) VorstandundAufsichtsratschlagenvor,FrauBarbaraGregorfür
dasGeschäftsjahr2022Entlastungzuerteilen.

b) VorstandundAufsichtsratschlagenvor,HerrnUlrichHaddingfür
dasGeschäftsjahr2022Entlastungzuerteilen.

c) VorstandundAufsichtsratschlagenvor,HerrnThomasPixafür
dasGeschäftsjahr2022Entlastungzuerteilen.

d) VorstandundAufsichtsratschlagenvor,HerrnDr.-Ing.Jürgen
ReinertfürdasGeschäftsjahr2022Entlastungzuerteilen.

4. BeschlussfassungüberdieEinzelentlastungderAufsichtsratsmit-
gliederfürdasGeschäftsjahr2022

VorstandundAufsichtsratschlagenvor,überdieEntlastungderMit-
glieder des Aufsichtsrats im Geschäftsjahr 2022 personenbezogen, 
d.h.imWegederEinzelentlastung,abzustimmen.

a) VorstandundAufsichtsratschlagenvor,HerrnRolandBentfürdas
Geschäftsjahr2022Entlastungzuerteilen.

b) VorstandundAufsichtsratschlagenvor,HerrnMartinBreulfür
dasGeschäftsjahr2022Entlastungzuerteilen.

c) VorstandundAufsichtsratschlagenvor,HerrnOliverDietzelfür
dasGeschäftsjahr2022Entlastungzuerteilen.

d) VorstandundAufsichtsratschlagenvor,HerrnKimFausingfürdas
Geschäftsjahr2022Entlastungzuerteilen.

e) VorstandundAufsichtsratschlagenvor,HerrnJohannesHädefür
dasGeschäftsjahr2022Entlastungzuerteilen.

f) Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, Frau Alexa Hergenröther 
fürdasGeschäftsjahr2022Entlastungzuerteilen.

g) VorstandundAufsichtsratschlagenvor,HerrnUweKleinkauffür
dasGeschäftsjahr2022Entlastungzuerteilen.

h) Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, Frau Ilonka Nussbaumer 
fürdasGeschäftsjahr2022Entlastungzuerteilen.

i) VorstandundAufsichtsratschlagenvor,FrauYvonneSiebertfür
dasGeschäftsjahr2022Entlastungzuerteilen.

j) VorstandundAufsichtsratschlagenvor,FrauRomySiegertfürdas
Geschäftsjahr2022Entlastungzuerteilen.

k) Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, Herrn Jan-Henrik Supady 
fürdasGeschäftsjahr2022Entlastungzuerteilen.

l) VorstandundAufsichtsratschlagenvor,HerrnDr. Matthias Victor 
fürdasGeschäftsjahr2022Entlastungzuerteilen. 

5. WahldesAbschlussprüfersunddesKonzernabschlussprüfersfür
dasGeschäftsjahr2023sowie,fürdenFalleinerprüferischen
Durchsicht,desPrüfersdesverkürztenAbschlussesunddesZwi-
schenlageberichtsfürdasersteHalbjahrdesGeschäftsjahres
2023
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DerAufsichtsratschlägtaufEmpfehlungdesPrüfungsausschusses
vor,dieBDOAGWirtschaftsprüfungsgesellschaft,FrankfurtamMain
zumAbschlussprüferundKonzernabschlussprüferfürdasGeschäfts-
jahr2023sowiezumAbschlussprüferfürdieprüferischeDurchsicht
desverkürztenAbschlussesunddesZwischenlageberichtsfürden
KonzernfürdasersteHalbjahrdesGeschäftsjahres2023,sofern
dieseeinersolchenprüferischenDurchsichtunterzogenwerden,zu
bestellen.

DerPrüfungsausschusshaterklärt,dassseineEmpfehlungfreivon
ungebührlicherEinflussnahmedurchDritteistundihmkeinedie
AuswahlmöglichkeitenbeschränkendeKlauselimSinnevonArt.16
Abs. 6derEU-Abschlussprüferverordnungauferlegtwurde. 

6. BeschlussfassungüberdieBilligungdesnach§ 162 AktG erstell-
tenundgeprüftenVergütungsberichtsfürdasGeschäftsjahr2022

Nachdemam1. Januar 2020 in Kraft getretenen Gesetz zur Umset-
zungderzweitenAktionärsrechterichtlinie(„ARUGII“)habenVor-
standundAufsichtsratjährlicheinenVergütungsberichtzuerstellen,
der den gesetzlich vorgegebenen Anforderungen entsprechen muss 
(§ 162AktG).DerAbschlussprüferhatzuprüfen,obderVergü-
tungsbericht im Sinne des § 162 AktG alle gesetzlich vorgeschriebe-
nenAngabenenthält,unddarübereinenPrüfvermerkzuerstellen.
Nach § 120aAbs. 4AktGistdergeprüfteVergütungsberichtder
HauptversammlungzurBilligungvorzulegen.DieEntscheidungder
HauptversammlungüberdieBilligungdesVergütungsberichtshat
empfehlendenCharakter.VorstandundAufsichtsratschlagender
Hauptversammlungvor,denunterZifferIII.„Vergütungsberichtim
Sinne des § 162AktG“gemeinsammitdemPrüfvermerkwiedergege-
benenVergütungsberichtfürdasGeschäftsjahr2022zubilligen. 

7. AufhebungdesbestehendenGenehmigtenKapitals,Schaffung
eines neuen Genehmigten Kapitals mit der Möglichkeit des Aus-
schlusses des Bezugsrechts der Aktionäre und entsprechende 
Satzungsänderung

DasbestehendeGenehmigteKapitalläuftzum23. Mai 2023 aus 
undsollerneuertwerden.VorstandundAufsichtsratschlagenvor,
 folgenden Beschluss zu fassen:

A) In § 4derSatzungwirdfolgenderneuerAbsatz(6)eingefügt:

„DerVorstandistermächtigt,dasGrundkapitalinderZeitbis
zum23. Mai 2028 mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch Aus-
gabeneueraufdenInhaberlautendeStückaktiengegenBar-und/
oder Sacheinlagen einmalig oder mehrmalig um bis zu insgesamt 
3.400.000,–Euro(inWorten:dreiMillionenvierhunderttausend
Euro)zuerhöhen(GenehmigtesKapital).

Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats 
das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre in folgenden Fällen 
auszuschließen:

a)  bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlage zur Gewährung von 
Aktien zum Zweck des Erwerbs von Unternehmen, Unterneh-
mensteilen oder Beteiligungen an Unternehmen oder sonstigen 
Vermögensgegenständen;

b)  zum Zweck der Ausgabe von Aktien an Arbeitnehmer der Gesell-
schaft und mit der Gesellschaft verbundener Unternehmen im 
Sinne der §§ 15 ff.AktG;

c) um etwaige Spitzenbeträge von dem Bezugsrecht auszunehmen;

d)  bei Kapitalerhöhungen gegen Bareinlage, wenn der Ausgabebe-
trag der neuen Aktien den Börsenpreis der bereits börsennotierten 
AktienderGesellschaftzumZeitpunktderendgültigenFestset-
zung des Ausgabebetrags nicht wesentlich im Sinne der §§ 203 
Abs. 1und2,186Abs. 3 Satz 4 AktG unterschreitet und der auf 
dieneuenAktien,fürdiedasBezugsrechtausgeschlossenwird,
insgesamt entfallende anteilige Betrag des Grundkapitals 10 % 
desimZeitpunktdesWirksamwerdensdieserErmächtigungund–
fallsdieserWertgeringerist–deszumZeitpunktderAusnutzung
dieserErmächtigungbestehendenGrundkapitalsnichtübersteigt.

Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die 
weiterenEinzelheitenderKapitalerhöhungundihrerDurchführung
einschließlich des Inhalts der Aktienrechte und der Bedingungen der 
Aktienausgabefestzulegen.“

B)  Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Fassung der Absätze (1) 
und (6) des § 4 der Satzung nach vollständiger oder teilweiser 
DurchführungderErhöhungdesGrundkapitalsentsprechend
der jeweiligen Ausnutzung des Genehmigten Kapitals und, falls 
dasGenehmigteKapitalbiszum23. Mai 2028 nicht oder nicht 
vollständig ausgenutzt worden sein sollte, nach Ablauf dieser 
Ermächtigungsfristanzupassen.

DiederzeitiggültigeSatzungistüberunsereInvestorRelations
SeiteimInternetunterhttp://www.SMA.de/Hauptversammlung
zugänglich.

Schriftlicher Bericht des Vorstands über den Ausschluss des 
Bezugsrechts gemäß § 203 Absatz 2 Satz 2 i.V.m. § 186 
Absatz 4 Satz 2 AktG zu Tagesordnungspunkt 7

Der Vorstand hat zu Punkt 7 der Tagesordnung gemäß § 203 Absatz 
2 Satz 2i.V.m.§ 186 Absatz 4 Satz 2 AktG einen schriftlichen Bericht 
überdieGründefürdenBezugsrechtsausschlusserstattetunddenAus-
gabebetragbegründet.EristauchaufunsererInvestorRelationsSeite
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im Internet unter http://www.SMA.de/Hauptversammlungzugänglich.
AufVerlangenwirddieserBerichtjedemAktionärunverzüglichund
kostenlosübersandt.DerBerichtwirdwiefolgtbekanntgemacht:

Der Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre ist nach den Bestim-
mungen des Aktiengesetzes gerechtfertigt, wenn er im Interesse der 
Gesellschaft liegt, geeignet und erforderlich ist, dieses Gesellschafts-
interessezuverwirklichen,undwennerverhältnismäßigist.

1.) DieErmächtigungsiehtvor,dassbeiKapitalerhöhungengegen
SacheinlagendasBezugsrechtausgeschlossenwerdenkann.Die-
ser Ausschluss dient dem Zweck, den Erwerb von Unternehmen, 
von Unternehmensteilen oder von Beteiligungen an Unternehmen 
oder von sonstigen Vermögensgegenständen gegen Gewährung 
vonAktienzuermöglichen.FührtderErwerbimWegederKapital-
erhöhung gegen Sacheinlage bei dem Verkäufer zu Steuererspar-
nissenoderistderVerkäuferaussonstigenGründeneherandem
Erwerb von Aktien an der Gesellschaft als an einer Geldzahlung 
interessiert, stärkt die hier vorgesehene Möglichkeit die Verhand-
lungspositionderGesellschaft.ImEinzelfallkannesauchaufgrund
einer besonderen Interessenlage der Gesellschaft geboten sein, 
demVerkäuferneueAktienalsGegenleistunganzubieten.Durch
das Genehmigte Kapital kann die Gesellschaft bei sich bietenden 
Gelegenheitenschnellundflexibelreagieren,umingeeigneten
Einzelfällen Unternehmen, Unternehmensteile oder Beteiligungen 
an Unternehmen oder sonstige Vermögensgegenstände gegen 
AusgabeneuerAktienzuerwerben.DiebeantragteErmächti-
gung ermöglicht dadurch im Einzelfall eine optimale Finanzierung 
des Erwerbs gegen Ausgabe neuer Aktien mit einer Stärkung der 
EigenkapitalbasisderGesellschaft.Zudenzuerwerbendensonsti-
gen Vermögensgegenständen können auch Forderungen (Kredite 
oder Anleihen) gegen die Gesellschaft oder gegen Konzernunter-
nehmengehören.WenndiesealsSacheinlageindieGesellschaft
eingebrachtwerden,führtdieszumWegfallderVerbindlichkeit
undgleichzeitigzurStärkungdesEigenkapitals. 
 
Die Verwaltung wird von der Möglichkeit der Kapitalerhöhung 
gegen Sacheinlagen unter Ausnutzung der Ermächtigung zum 
Ausschluss des Bezugsrechts aus dem Genehmigten Kapital 
in jedem Fall nur dann Gebrauch machen, wenn der Wert der 
neuenAktienundderWertderGegenleistung,d.h.derWert
des zu erwerbenden Unternehmens, Unternehmensteils oder der 
zu erwerbenden Beteiligung oder der zu erwerbenden sonsti-
gen Vermögensgegenstände, in einem angemessenen Verhältnis 
stehen.DabeisollderAusgabepreisderzubegebendenneuen
AktiengrundsätzlichamBörsenkursausgerichtetwerden.Einwirt-
schaftlicherNachteilsowohlfürdieGesellschaftwieauchfürdie
vom Bezugsrecht ausgeschlossenen Aktionäre wird somit vermie-
den.BeiAbwägungallerdieserUmständeistdieErmächtigung
zum Bezugsrechtsausschluss in den umschriebenen Grenzen 
erforderlich, geeignet, angemessen und im Interesse der Gesell-
schaftgeboten.

2.) AufsichtsratundVorstandschlagenvor,dasGenehmigteKapital
auchfürdieAusgabeneuerAktienanArbeitnehmerderGesell-
schaftundmitderGesellschaftverbundenerUnternehmeni.S.d.
§§ 15 ff.AktG(zusammendie"SMAGruppe")zunutzenund

hierfürdasBezugsrechtausschließenzukönnen. 
 
Um weiter erfolgreich sein zu können, ist es wichtig, dass die 
SMA Gruppe talentierte, gut ausgebildete und motivierte Mit-
arbeiterfürsichgewinnenunddauerhaftansichbindenkann.
Durch die Möglichkeit der Ausgabe von Aktien erhöhen sich die 
ChancenderSMAGruppe,aufdemBewerbermarkterfolgreich
zusein.AuchfürbestehendeArbeitsverhältnissekannsobei
BedarfeineIncentivierunggeschaffenwerden.

3.) DieErmächtigungzumAusschlussdesBezugsrechtsfürSpit-
zenbeträge dient dazu, dass im Hinblick auf den Betrag der 
jeweiligen Kapitalerhöhung ein praktikables Bezugsverhältnis 
dargestelltwerdenkann.OhnedenAusschlussdesBezugsrechts
hinsichtlichdesSpitzenbetrageswürdeninsbesonderebeider
KapitalerhöhungumrundeBeträgedietechnischeDurchführung
derKapitalerhöhungunddieAusübungdesBezugsrechtserheb-
licherschwert.DiealsfreieSpitzenvomBezugsrechtderAkti-
onäre ausgeschlossenen neuen Aktien werden entweder durch 
VerkaufüberdieBörseoderinsonstigerWeisebestmöglichfür
dieGesellschaftverwertet.

4.) DarüberhinauswirddieVerwaltungermächtigt,dasBezugs-
rechtgem.§§ 203 Absatz 1 Satz 1, 203 Absatz 2, 186 Absatz 
3 Satz 4AktGauszuschließen.DieseMöglichkeitdientdem
Interesse der Gesellschaft an der Erzielung eines bestmöglichen 
AusgabepreisesbeiderAusgabederneuenAktien.Diein§ 186 
Absatz 3 Satz 4 AktG gesetzlich vorgesehene Möglichkeit des 
BezugsrechtsausschlussesversetztdieVerwaltungindieLage,sich
aufgrund der jeweiligen Börsenverfassung bietende Möglichkei-
tenschnellundflexibelsowiekostengünstigzunutzen.Dadurch
wird eine bestmögliche Stärkung der Eigenmittel im Interesse der 
GesellschaftundallerAktionäreerreicht.DurchdenVerzichtauf
die zeit- und kostenaufwändige Abwicklung des Bezugsrechts 
können der Eigenkapitalbedarf bei sich kurzfristig bietenden 
Marktchancen sehr zeitnah gedeckt sowie zusätzlich neue Aktio-
närsgruppenimIn-undAuslandgeworbenwerden.Zwargestattet
§ 186Abs. 2 Satz 2 AktG eine Veröffentlichung des Bezugsprei-
sesbisspätestensdreiTagevorAblaufderBezugsfrist.Angesichts
der Volatilität an den Aktienmärkten ist aber auch in diesem Fall 
einMarktrisiko,namentlicheinKursänderungsrisiko,übermehrere
Tage in Rechnung zu stellen, das zu Sicherheitsabschlägen bei der 
Festlegung des Ausgabepreises und so zu nicht marktnahen Kon-
ditionenführenkann.AuchistbeiGewährungeinesBezugsrechts
wegenderUngewissheitseinerAusübungdieerfolgreichePlat-
zierungbeiDrittengefährdetbzw.mitzusätzlichemAufwandver-
bunden.SchließlichkanndieGesellschaftbeieinembestehenden
BezugsrechtwegenderLängederBezugsfristvonzweiWochen
nichtkurzfristigaufgünstigebzw.ungünstigeMarktverhältnisse
reagieren,sondernistrückläufigenAktienkursenwährendder
Bezugsfristausgesetzt,diezueinerfürdieGesellschaftungünsti-
gerenEigenkapitalbeschaffungführenkönnen.Diebezugsrechts-
freieKapitalerhöhungführtdagegenzueinergrößtmöglichen
Kapitalschöpfung durch optimale Erlöse und liegt damit im Inter-
essederGesellschaftundderAktionäre.DieseMöglichkeitzur
Kapitalerhöhung unter optimalen Bedingungen und ohne nennens-
wertenBezugsrechtsabschlagistfürdieGesellschaftinsbesondere
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deshalbvonBedeutung,weilsieindemwechselvollenMarktfür
PhotovoltaiksystemeMarktchancenschnellundflexibelnutzenund
einen dadurch entstehenden Kapitalbedarf gegebenenfalls auch 
sehrkurzfristigdeckenkönnenmuss. 
DerVerkaufspreisunddamitdasderGesellschaftzufließende
GeldfürdieneuenAktienwirdsichamBörsenpreisderschonbör-
sennotierten Aktien orientieren und den aktuellen Börsenpreis nicht 
wesentlich, voraussichtlich nicht um mehr als 3 %, jedenfalls aber 
nichtummehrals5%,unterschreiten.ImHinblickdarauf,dass
sämtliche von der Gesellschaft bisher ausgegebenen Aktien zum 
regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen 
sind, können nach dem derzeitigen Stand die an der Erhaltung 
ihrer Beteiligungsquote interessierten Aktionäre bei Ausnutzung 
der Ermächtigung unter Ausschluss des Bezugsrechts nach § 186 
Abs. 3 Satz 4AktGproblemlosAktienderGesellschaftüberdie
Börsehinzuerwerben.ZusammenmitderBegrenzungdesBezugs-
rechtsausschlusses auf 10 % des im Zeitpunkt des Wirksamwerdens 
dieserErmächtigungund–fallsdieserWertgeringerist–des
zum Zeitpunkt der Ausnutzung dieser Ermächtigung bestehenden 
Grundkapitals ist damit sichergestellt, dass die Vermögens- und 
StimmrechtsinteressenderAktionäreangemessengewahrtwerden. 
 
Bei Abwägung all dieser Umstände ist die Ermächtigung zum 
Bezugsrechtsausschluss der Aktionäre in den beschriebenen 
Grenzen erforderlich, geeignet, angemessen und im Interesse der 
Gesellschaftgeboten. 
 
DerVorstandwirdinjedemFallsorgfältigprüfen,obdieAusnut-
zung des Genehmigten Kapitals im Interesse der Gesellschaft und 
damitderAktionäreist.DerVorstandwirdderHauptversamm-
lungüberjedeAusnutzungdesGenehmigtenKapitalsberichten. 

8. ErmöglichungderDurchführungvonvirtuellenHauptversammlun-
gen–Satzungsänderung

Die Abhaltung von Hauptversammlungen ohne physische Präsenz 
der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten am Ort der Hauptver-
sammlung (virtuelle Hauptversammlung) wurde durch das Gesetz zur 
EinführungvirtuellerHauptversammlungenvonAktiengesellschaften
vom20. Juli2022neugeregelt.VoraussetzungfürdieAbhaltung
virtuellerHauptversammlungen,dienachdem31. August 2023 ein-
berufen werden, ist nunmehr gemäß § 118aAbs. 1 Satz 1 AktG eine 
entsprechende Regelung in der Satzung, die auch als Ermächtigung 
an den Vorstand, die Hauptversammlung als rein virtuelle Hauptver-
sammlungabzuhalten,ausgestaltetundfüreinenZeitraumvonbis
zufünfJahrenabEintragungderentsprechendenSatzungsänderung
imHandelsregistererteiltwerdenkann.DieGesellschaftsollauch
künftigdieMöglichkeithaben,Hauptversammlungenreinvirtuell
abhaltenzukönnen.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor, folgenden Beschluss 
zu fassen:

§ 13–Teilnahmebedingungen–wirdindenAbsätzen(8)und(9)
wie folgt neu gefasst:

(8) Der Vorstand ist ermächtigt, vorzusehen, dass die Hauptversamm-
lung ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmäch-
tigten am Ort der Hauptversammlung abgehalten wird (virtuelle 
Hauptversammlung).DievorstehendeErmächtigungistbefristetund
endetmitAblaufvonfünfJahrennachEintragungderbetreffenden
SatzungsänderungindasHandelsregister.

(9) Mitgliedern des Aufsichtsrats ist in Abstimmung mit dem Versamm-
lungsleiter die Teilnahme an der Hauptversammlung im Wege der 
Bild-undTonübertragungausnahmsweiseindenFällengestattet,in
denen ihnen aufgrund gesetzlicher Einschränkungen oder aufgrund 
ihres Dienst- oder Wohnsitzes im Ausland die persönliche Teilnahme 
nicht oder nur mit erheblichem Aufwand möglich ist oder eine virtu-
elleHauptversammlungabgehaltenwird.

DiederzeitiggültigeSatzungistüberunsereInvestorRelations 
SeiteimInternetunterhttp://www.SMA.de/Hauptversammlung
zugänglich. 

9. AnpassungderVergütungderMitgliederdesAufsichtsratsund
deszugehörigenVergütungssystems–Satzungsänderung

DiederzeitigeVergütungderAufsichtsratsmitgliederistin§ 11 der 
Satzung geregelt und wurde zuletzt durch Beschluss der ordentli-
chenHauptversammlungvom23. Mai 2013 geändert und durch die 
Hauptversammlungvom1. Juni 2021 einschließlich des ihr zugrunde-
liegendenVergütungssystemsnach§ 113Abs. 3AktGbestätigt.

DieÜberprüfungderAngemessenheitderVergütungdesAufsichtsra-
tesnachdenimVergütungssystemfürdieVergütungderMitglieder
des Aufsichtsrates niedergelegten Kriterien hat ergeben, dass die 
aktuelleVergütungimVergleichzumMarktumfeldundzurGewin-
nungqualifizierterKandidatinnenundKandidatenunterdurchschnitt-
lichundnichthinreichendist.DieVergütungderAufsichtsratsmit-
gliedersolldaherunterBerücksichtigungderweitergestiegenen
AnforderungenandieAufgabenundPflichtendesAufsichtsratseiner
börsennotiertenGesellschaftangemessenerhöhtwerden.

VorstandundAufsichtsratschlagenvor,dieVergütungsregelungfür
den Aufsichtsrat nach § 11 der Satzung einschließlich des ihr zugrun-
deliegenden,unterZifferIV.A„BeschreibungdesVergütungssystems
fürdieAufsichtsratsmitglieder“näherbeschriebenenVergütungssys-
tems zu beschließen:

a)  § 11derSatzungwirdindenAbsätzen(1)–(3)und(8)wiefolgt
neu gefasst:

 § 11Vergütung

  (1) Ein Mitglied des Aufsichtsrats erhält neben dem Ersatz seiner 
AuslageneinejährlicheVergütunginHöhevon50.000,-Euro.
Der Vorsitzende des Aufsichtsrats erhält das 2-fache und der 
stellvertretendeVorsitzendedas1,5-fachedervorgenannten
Vergütung.
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 (2)EinMitglieddesPrüfungsausschussesdesAufsichtsratserhält
eineweiterejährlicheVergütungvon18.750,-Euro.DerVorsit-
zende des Ausschusses erhält das 2-fache der vorgenannten wei-
terenVergütung.

  (3) Ein Mitglied des Präsidialausschusses des Aufsichtsrats erhält 
eineweiterejährlicheVergütungvon7.500,-Euro.DerVorsit-
zende des Ausschusses erhält das 2-fache der vorgenannten wei-
terenVergütung.

  (8) Die Regelungen dieses § 11geltenerstmalsfürdiefürdas
Geschäftsjahr2023zuzahlendeVergütung.

DiederzeitiggültigeSatzungistüberunsereInvestorRelations
SeiteimInternetunterhttp://www.SMA.de/Hauptversammlung
zugänglich.

b) DerRegelungderVergütungderAufsichtsratsmitgliedergemäß
§ 11 der Satzung in ihrer Neufassung gemäß vorstehend lit a) 
liegtdasunterZifferIV.A„BeschreibungdesVergütungssystems
fürdieAufsichtsratsmitglieder“dieserEinladungwiedergegebene
Vergütungssystemgemäß§ 113Abs. 3 Satz 3 AktG in Verbin-
dung mit § 87aAbs. 1 Satz 2 AktG zugrunde

DieVergütungderAufsichtsratsmitgliederistinderSatzungder
SMA Solar Technology AGgeregelt.DieÄnderungdesVergü-
tungssystemsfürdieAufsichtsratsmitgliederbeschränktsichaufeine
AnpassungderHöhederVergütunggemäßlit.a),lässtdieVergü-
tunggemäßlit.a)aberunberührt. 

10.BeschlussfassungüberdieBilligungderÄnderungenimSystem
zurVergütungderVorstandsmitglieder

Nach § 120aAbsatz1AktGhatdieHauptversammlungüberdie
BilligungdesvomAufsichtsratvorgelegtenSystemszurVergütungder
VorstandsmitgliederbeijederwesentlichenÄnderungdesnachden
Vorgaben des § 87aAktiengesetzbeschlossenenVergütungssystems,
mindestensjedochallevierJahre,Beschlusszufassen.DerAufsichts-
rat hat insbesondere den Bedarf gesehen, das Verhältnis zwischen 
FestvergütungundvariablenVergütungsanteilenneuzuregelnund
weiter aufgrund der Unternehmensentwicklung in den Jahren 2021 
und2022dieUnternehmendesM-DaxalsdiefürdenVergütungs-
vergleichheranzuziehendeVergleichsgruppefestzulegen.Ebensoist
dieerzielbareMaximalvergütungderVorständeunterBerücksichti-
gungderVergütungsspannederVergleichsunternehmendesM-Dax
neufestgesetztworden.DarüberhinaussindgegenüberdemVergü-
tungssystem2021inBezugaufdieVerpflichtungdesVorstandeszum
KaufvonAktienausvariablenVergütungen,dieaufeineZielüberer-
füllungentfallen,sowieaufdieAbrechnungdeslangfristigenBonus
bei vorzeitigem Austritt eines Vorstandes und die Anrechnung von 
EinkünftenausNebentätigkeitendesVorstandespräzisierendeÄnde-
rungenvorgenommenworden.DasvomAufsichtsratbeschlossene
VergütungssystemfürdieVorstandsmitgliederderGesellschaftwird
unterIV.B„BeschreibungdesVergütungssystemsfürdieVorstandsmit-
glieder“beschrieben.DieseBeschreibungistauchimInternetunter
http://www.SMA.de/hauptversammlungzugänglich.

Der Aufsichtsrat schlägt vor, das vom Aufsichtsrat mit Wirkung zum 
01. Juni 2023 beschlossene und in der Einladung zur ordentlichen 
Hauptversammlungam24. Mai2023unterIV.B„Beschreibungdes
VergütungssystemsfürdieVorstandsmitglieder“beschriebene,geän-
derteVergütungssystemfürdieVorstandsmitgliederderSMA Solar 
Technology AGzubilligen.
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II.  WEITERE ANGABEN UND 
 HINWEISE ZUR EINBERUFUNG

1. MITTEILUNGÜBERDIEGESAMTZAHLDERAKTIENUND
STIMMRECHTE

DasGrundkapitalderGesellschaftbeträgt34.700.000,00 Euro 
undistin34.700.000Stückaktieneingeteilt.JedeAktiegewährtin
derHauptversammlungeineStimme.DieAnzahlderteilnahmebe-
rechtigten Aktien und die Anzahl der Stimmrechte beträgt damit im 
ZeitpunktderEinberufungderHauptversammlung34.700.000.Die
Gesellschaft hält im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversamm-
lungkeineeigenenAktien. 

2. ALLGEMEINEHINWEISEZURVIRTUELLEN
HAUPTVERSAMMLUNG

Der Vorstand hat gemäß § 26nAbs. 1desEinführungsgesetzes
zum Aktiengesetz mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, 
die ordentliche Hauptversammlung der SMA Solar Technology AG 
am24. Mai 2023 als virtuelle Hauptversammlung gemäß § 118a 
AktG ohne physische Präsenz der Aktionär*innen oder ihrer Bevoll-
mächtigten (mit Ausnahme der von der Gesellschaft benannten 
Stimmrechtsvertreter*innen)abzuhalten.

DiegesamteHauptversammlungwirdfürunsereordnungsgemäß
angemeldeten Aktionär*innen oder ihre Bevollmächtigten auf der 
Internetseite der SMA Solar Technology AGüberdaspasswortge-
schützteAktionärsportalunterhttp://www.SMA.de/Hauptversamm-
lunginBildundTonübertragen.

ÜberdaspasswortgeschützteAktionärsportalkönnenordnungsge-
mäß angemeldete Aktionär*innen oder ihre Bevollmächtigten sich 
elektronisch zur Hauptversammlung zuschalten und auf diese Weise 
anderHauptversammlungteilnehmensowiegemäßdendafürvor-
gesehenenVerfahrenunteranderemihrStimmrechtausüben,Voll-
machten erteilen, Stellungnahmen einreichen oder Widerspruch zu 
Protokollerklären.WeiterhinwirdwährenddervirtuellenHauptver-
sammlung das Teilnehmerverzeichnis vor der ersten Abstimmung im 
passwortgeschütztenAktionärsportal,welchesüberdeno.g.Link
erreichbarist,zurVerfügungstehen.

Aktionär*innen oder ihre Bevollmächtigten können das Stimm-
recht ausschließlich im Wege der elektronischen Briefwahl oder 
durch Vollmachtserteilung an die von der Gesellschaft benannten 
Stimmrechtsvertreter*innen wie nachstehend näher bestimmt aus-
üben.DievorgesehenenAbstimmungenzudenTagesordnungspunk-
ten2bis5sowie7bis9habenverbindlichen,dievorgesehenen
Abstimmungen zu den Tagesordnungspunkten 6 und 10 haben emp-
fehlendenCharakter,undesbestehtjeweilsdieMöglichkeit,mitJa,
NeinoderEnthaltungzustimmen.

3. VORAUSSETZUNGENFÜRDIETEILNAHMEANDERVIRTU-
ELLENHAUPTVERSAMMLUNGUNDDIEAUSÜBUNGDES
STIMMRECHTS

ZurTeilnahmeanderHauptversammlung,d.h.zurelektronischen
Zuschaltung zu der virtuellen Hauptversammlung, und zur Aus-
übungdesStimmrechtssindgemäß§ 13 der Satzung nur diejeni-
gen Aktionär*innen berechtigt, die sich spätestens bis zum Ablauf 
des 17. Mai 2023 (24:00 Uhr MESZ) unter der nachstehenden 
Adresse

SMA Solar Technology AG 
c/o Deutsche Bank AG 
Securities Production 
General Meetings 
Postfach 20 01 07 
60605FrankfurtamMain 
Deutschland

oderperE-Mail:WP.HV@db-is.com 
 
beiderGesellschaftanmelden.

DieAktionär*innenmüssenaußerdemdieBerechtigungzurTeil-
nahmeanderHauptversammlungundzurAusübungdesStimm-
rechtsnachweisen.FürdenNachweisderBerechtigungisteinNach-
weisdesAnteilsbesitzesdurchdasdepotführendeInstitutnotwendig,
dersichaufdenimAktiengesetzhierfürvorgesehenenZeitpunkt
beziehenmuss.AlternativhierzureichteinvomLetztintermediäraus-
gestellter Nachweis gemäß § 67cAbs. 3AktGaus.Gemäß§ 123 
Abs. 4 Satz 2AktGhatsichderNachweisaufdenBeginndes21.
TagesvorderHauptversammlung,d.h.aufdenBeginndes3. Mai 
2023 (0:00 Uhr MESZ)(„RecordDate")zubeziehen.Wiedie
Anmeldung muss auch dieser Nachweis des Anteilsbesitzes der 
Gesellschaft unter der vorgenannten Adresse spätestens bis zum 
Ablauf des 17. Mai 2023 (24:00 Uhr MESZ)zugehen.DieAnmel-
dungundderNachweisdesAnteilsbesitzesbedürfenderTextform
(§ 126bBGB)undmüssenindeutscheroderenglischerSprache
erfolgen.AlternativistdieÜbermittlungdesNachweisesgemäß
§ 67cAbs. 3,1AktGmöglich.

ImVerhältniszurGesellschaftgiltfürdieTeilnahmeandervirtu-
ellenHauptversammlungoderdieAusübungdesStimmrechtsals
Aktionär*in nur, wer sich fristgerecht angemeldet und die Berechti-
gungzurTeilnahmeanderHauptversammlungundzurAusübung
desStimmrechtsnachgewiesenhat.DieBerechtigungzurTeilnahme
und der Umfang des Stimmrechts bemessen sich dabei ausschließlich 
nach dem im Nachweis enthaltenen Anteilsbesitz der Aktionär*innen 
zumNachweisstichtag.MitdemNachweisstichtaggehtkeineSperre
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fürdieVeräußerbarkeitderAktieneinher.AuchimFalldervollstän-
digen oder teilweisen Veräußerung der Aktien nach dem Nach-
weisstichtagistfürdieTeilnahmeunddenUmfangdesStimmrechts
ausschließlich der Anteilsbesitz der Aktionär*innen zum Nachweis-
stichtagmaßgeblich,d.h.VeräußerungenvonAktiennachdem
Nachweisstichtag haben keine Auswirkungen auf die Berechtigung 
zurTeilnahmeundaufdenUmfangdesStimmrechts.Umgekehrtgilt
fürErwerbeundZuerwerbevonAktiennachdemNachweisstichtag
Folgendes: Personen, die zum Nachweisstichtag noch keine Aktien 
besitzen und erst danach Aktionär*in werden, sind nur teilnahme- 
und stimmberechtigt, soweit sie sich vom bisherigen, teilnahmeberech-
tigtenInhaberbevollmächtigenoderzurRechtsausübungermäch-
tigenlassen.DerNachweisstichtagistimÜbrigenkeinrelevantes
DatumfürdieDividendenberechtigung.

Nach ordnungsgemäßem Eingang der Anmeldung werden den 
Aktionär*innen von der Anmeldestelle sogenannte Zugangskarten 
übersandt.AufjederZugangskartesinddiefürdenZugangzum
passwortgeschütztenAktionärsportalnotwendigenZugangsda-
tenabgedruckt.DieZugangsdatenbestehenausderKennungund
einemPasswort.

Um den rechtzeitigen Erhalt der Zugangskarten sicherzustellen, bitten 
wirdieAktionär*innen,frühzeitigfürdieÜbersendungderAnmel-
dung und des Nachweises des Anteilsbesitzes an die Gesellschaft 
unterdervorgenanntenAdresseSorgezutragen. 

4. VERFAHRENFÜRDIESTIMMABGABE

a) StimmrechtsausübungdurchBevollmächtigte

  Aktionär*innen können sich hinsichtlich der Teilnahme an der vir-
tuellenHauptversammlungundderAusübungihresStimmrechts
in der virtuellen Hauptversammlung durch einen Bevollmächtig-
ten,z.B.durcheinenIntermediär,einenStimmrechtsberater,eine
Aktionärsvereinigung oder eine andere Person ihrer Wahl vertre-
tenlassen.

  Auch im Fall einer Stimmrechtsvertretung sind eine fristgerechte 
Anmeldung und ein Nachweis des Anteilsbesitzes nach den vor-
stehendenBestimmungenerforderlich.

  Bevollmächtigen Aktionär*innen mehr als eine Person, so kann 
die Gesellschaft gemäß § 134Abs. 3 Satz 2 AktG eine oder 
mehrerevondiesenzurückweisen.

 DieErteilungbzw.ÄnderungeinerVollmacht,ihrWiderrufund
derNachweisderBevollmächtigunggegenüberderGesellschaft
bedürfenderTextform,wennkeineVollmachtnach§ 135AktG
erteiltwird.ImFallederBevollmächtigungnach§ 135AktG
(Vollmachtserteilung an Intermediäre, Stimmrechtsberater, Aktio-
närsvereinigungen oder geschäftsmäßig Handelnde) sind in der 
Regel Besonderheiten zu beachten, die bei dem jeweils zu Bevoll-
mächtigendenzuerfragensind.

 DerNachweiseinererteiltenBevollmächtigung,ihreÄnderung
oder ihr Widerruf können per Post oder E-Mail bis spätestens 
Montag, 22. Mai 2023 (24:00 Uhr MESZ) an folgende 
AnschriftoderE-Mail-Adresseübermitteltwerden

  SMA Solar Technology AG 
c/o ITTEB GmbH & Co.KG 
Vogelanger25 
86937 Scheuring 
E-Mail:sma2023@itteb.de

  Aktionär*innen, die eine andere Person bevollmächtigen möch-
ten,könnenfürdieErteilungeinerVollmachtdasFormularver-
wenden, welches nach ordnungsgemäßer Anmeldung und Nach-
weisdesAnteilsbesitzeszugeschicktwird.Einentsprechendes
Formular steht auch auf der Internetseite der Gesellschaft unter 
http://www.SMA.de/Hauptversammlungzum Download zur 
Verfügung.

 DarüberhinauskönnenderNachweiseinererteiltenBevoll-
mächtigung,ihreÄnderungoderihrWiderrufderGesellschaft
überdaspasswortgeschützteAktionärsportal,welchesaufder
Internetseite der Gesellschaft unter http://www.SMA.de/Haupt-
versammlungerreichbarist,gemäßdendafürvorgesehenenVer-
fahrenbiszumEndedervirtuellenHauptversammlungübermittelt
werden.

 VorstehendeÜbermittlungswegestehenjeweilsbiszudenvorste-
hendgenanntenZeitpunktenauchzurVerfügung,wenndieErtei-
lungderVollmachtdurchErklärunggegenüberderGesellschaft
erfolgensoll;eingesonderterNachweisüberdieErteilungder
BevollmächtigungerübrigtsichindiesemFall.DerWiderrufoder
dieÄnderungeinerbereitserteiltenVollmachtkönnenebenfalls
aufdenvorgenanntenÜbermittlungswegenjeweilsbiszuden
vorstehendgenanntenZeitpunktenunmittelbargegenüberder
Gesellschafterklärtwerden.

  Auch Bevollmächtigte können nicht physisch an der Hauptver-
sammlungteilnehmen.SiekönnendasStimmrechtfürdievon
ihnen vertretenen Aktionär*innen lediglich im Rahmen ihrer jewei-
ligen Vollmacht im Wege der elektronischen Briefwahl oder durch 
(Unter-)Bevollmächtigung der von der Gesellschaft benannten 
Stimmrechtsvertreter*innenausüben.DieNutzungdespasswort-
geschütztenAktionärsportalssetztvoraus,dassBevollmächtigte
vondenVollmachtgeber*innendiefürdenZugangzumpass-
wortgeschütztenAktionärsportalnotwendigenZugangsdaten
erhalten.

b) StimmrechtsausübungdurchdievonderGesellschaftbenannten
Stimmrechtsvertreter*innen

  Aktionär*innen können sich auch durch die von der Gesellschaft 
benannten weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter*innen ver-
tretenlassen.AuchimFalleinerStimmrechtsvertretungsindeine
fristgerechte Anmeldung und ein Nachweis des Anteilsbesitzes 
nachdenvorstehendenBestimmungenerforderlich.
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  Die Vollmacht an die Stimmrechtsvertreter*innen der Gesell-
schaft,ihreÄnderungundihrWiderrufbedürfenderTextform.

  Vollmachten und Weisungen an die von der Gesellschaft benann-
ten Stimmrechtsvertreter*innen können per Post oder E-Mail bis 
spätestens Montag, 22. Mai 2023 (24:00 Uhr MESZ) an fol-
gende Anschrift oder E-Mail-Adresse erteilt, geändert oder wider-
rufen werden

  SMA Solar Technology AG 
c/o ITTEB GmbH & Co.KG 
Vogelanger25 
86937 Scheuring 
E-Mail:sma2023@itteb.de

  Aktionär*innen, die die Stimmrechtsvertreter*innen der Gesell-
schaftbevollmächtigenmöchten,könnenfürdieErteilungeiner
Vollmacht das Formular verwenden, welches nach ordnungsge-
mäßer Anmeldung und Nachweis des Anteilsbesitzes zugeschickt 
wird.EinentsprechendesFormularstehtauchaufderInternetseite
der Gesellschaft unter http://www.SMA.de/Hauptversammlung 
zumDownloadzurVerfügung.

 DarüberhinauskönnendieAbgabe,dieÄnderungoderder
Widerruf von Vollmachten und Weisungen an die von der Gesell-
schaftbenanntenStimmrechtsvertreter*innenüberdaspass-
wortgeschützteAktionärsportal,welchesaufderInternetseite
der Gesellschaft unter http://www.SMA.de/Hauptversammlung 
erreichbarist,gemäßdendafürvorgesehenenVerfahrenbiszum
Zeitpunkt der Schließung der Abstimmung durch den Versamm-
lungsleiter in der virtuellen Hauptversammlung vorgenommen 
werden.

  Bei einer Bevollmächtigung der von der Gesellschaft benann-
tenStimmrechtsvertreter*innenmüssendieseninjedemFalle
WeisungenfürdieAusübungdesStimmrechtserteiltwerden.
DieStimmrechtsvertreter*innensindverpflichtet,entsprechend
den ihnen erteilten Weisungen abzustimmen und können das 
Stimmrecht nur zu denjenigen Punkten der Tagesordnung, Anträ-
genundWahlvorschlägenausüben,zudenenihnenWeisungen
erteiltwerden.DieStimmrechtsvertreter*innennehmenkeine
VollmachtenzurLeistungvonRedebeiträgen,zurStellungvon
Fragen, Anträgen oder Wahlvorschlägen, zur Veranlassung der 
Aufnahme von Fragen in die Niederschrift oder zur Erklärung von 
WidersprüchengegenHauptversammlungsbeschlüsseentgegen.

c) StimmrechtsausübungimWegederelektronischenBriefwahl

  Aktionär*innen können ihr Stimmrecht auch im Wege der elektro-
nischenBriefwahlunterNutzungdespasswortgeschütztenAktio-
närsportalsabgeben.AuchindiesemFallsindeinefristgerechte
Anmeldung und ein Nachweis des Anteilsbesitzes nach den vor-
stehendenBestimmungenerforderlich.

 ElektronischeBriefwahlstimmenkönnenausschließlichüberdas
passwortgeschützteAktionärsportal,welchesaufderInternetseite
der Gesellschaft unter http://www.SMA.de/Hauptversammlung 

erreichbar ist, bis zum Zeitpunkt der Schließung der Abstimmung 
durch den Versammlungsleiter in der virtuellen Hauptversamm-
lungabgegeben,geändertoderwiderrufenwerden.Eswird
daraufhingewiesen,dassandereKommunikationswegefürdie
elektronischeBriefwahlnichtzurVerfügungstehen.

  Auch bevollmächtigte Intermediäre, Aktionärsvereinigungen und 
Stimmrechtsberater oder sonstige gemäß § 135Abs. 8 AktG 
gleichgestellte Personen und Institutionen können sich der elektro-
nischenBriefwahlbedienen.

  Sollte zu einem Tagesordnungspunkt eine Einzelabstimmung 
durchgeführtwerden,ohnedassdiesimVorfeldderHauptver-
sammlung mitgeteilt wurde, so gelten sowohl eine an die von der 
Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter*innen erteilte Wei-
sung als auch eine Stimmabgabe im Wege der elektronischen 
Briefwahl zu diesem Tagesordnungspunkt insgesamt auch als ent-
sprechendeWeisungfürjedenPunktderEinzelabstimmung.

  Wenn Briefwahlstimmen und Vollmachten/Weisungen an die von 
der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter*innen eingehen, 
werdenstetsBriefwahlstimmenalsvorrangigbetrachtet.Wenn
darüberhinausaufunterschiedlichenÜbermittlungswegenvonei-
nander abweichende Erklärungen eingehen, werden diese in fol-
genderReihenfolgeberücksichtigt:(1)perpasswortgeschütztem
Aktionärsportal,(2)perE-Mail,(3)aufdemPostwegübersandte
Erklärungen.

  BestätigungüberdieStimmenzählunggemäß§ 129Abs. 5AktG

 DenAktionär*innenwirdimpasswortgeschütztenAktionärsportal
eineBestätigungüberdieStimmenzählunggemäß§ 129Abs. 5
AktG bereitgestellt, die der Abstimmende innerhalb eines Monats 
nach dem Tag der Hauptversammlung und somit bis zum Ablauf 
des24. Juni2023,24:00UhrMESZ,herunterladenkann. 

5. VERÖFFENTLICHUNGAUFDERINTERNETSEITEDER
GESELLSCHAFT

AlsbaldnachderEinberufungderHauptversammlungwerdenüber
unsere Investor Relations Seite im Internet unter http://www.SMA.
de/Hauptversammlung folgende Informationen und Unterlagen 
zugänglichsein(vgl.§ 124a AktG):

a)  Der Inhalt der Einberufung mit der Erläuterung zur fehlen-
den Beschlussfassung zu Punkt 1 der Tagesordnung und der 
Gesamtzahl der Aktien und der Stimmrechte im Zeitpunkt der 
Einberufung;

b) die der Versammlung zugänglich zu machenden Unterlagen;

c)  Formulare, die bei Stimmabgabe durch Vertretung verwendet 
werden können;

d) dieAngabengemäßDurchführungsverordnung(EU)2018/1212
fürdieMitteilungnach§ 125AktG.
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6. RECHTEDERAKTIONÄR*INNEN

a)  Anträge auf Ergänzung der Tagesordnung  
nach § 122Abs. 2 AktG

  Aktionär*innen, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil 
des Grundkapitals oder den anteiligen Betrag am Grundkapital 
von500.000 Euro erreichen, können verlangen, dass Gegen-
stände auf die Tagesordnung gesetzt und bekannt gemacht wer-
den.EinsolchesVerlangenistschriftlichoderinelektronischer
Form nach § 126aBGB(d.h.mitqualifizierterelektronischerSig-
natur) an den Vorstand der Gesellschaft

  SMA Solar Technology AG 
Vorstand 
Sonnenallee 1 
34266 Niestetal 
Deutschland 
oderperE-Mail:HV@SMA.de

  zu richten und muss der Gesellschaft mindestens 30 Tage vor der 
Hauptversammlung zugehen; der Tag des Zugangs und der Tag 
derHauptversammlungsindnichtmitzurechnen.Letztmöglicher
Zugangstermin ist somit Sonntag, der 23. April 2023 (24:00 
Uhr MESZ).

b)  Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionär*innen nach 
§§ 126Abs. 1 und 4, 127 AktG 

  Aktionär*innen können Anträge zu einzelnen Tagesordnungs-
punktenstellen(vgl.§ 126Abs. 1AktG);diesgiltauchfür
Vorschläge zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern oder von 
Abschlussprüfern(vgl.§ 127AktG).

  Gemäß § 126Abs. 1 AktG sind Anträge von Aktionär*innen 
einschließlichdesNamensderAktionär*innen,derBegründung
und einer etwaigen Stellungnahme der Verwaltung den in § 125
Abs. 1 bis 3 AktG genannten Berechtigten unter den dort genann-
tenVoraussetzungen(diessindu.a.Aktionär*innen,dieesverlan-
gen) zugänglich zu machen, wenn Aktionär*innen mindestens 14 
Tage vor der Hauptversammlung der Gesellschaft einen Gegenan-
trag gegen einen Vorschlag von Vorstand und/oder Aufsichtsrat zu 
einembestimmtenPunktderTagesordnungmitBegründungandie
untenstehendeAdresseübersandthaben.DerTagdesZugangsist
nichtmitzurechnen.LetztmöglicherZugangsterministsomitDiens-
tag, der 9. Mai 2023 (24:00 Uhr MESZ).EinGegenantrag
braucht nicht zugänglich gemacht zu werden, wenn einer der Aus-
schlusstatbestände gemäß § 126Abs. 2AktGvorliegt.

  Wahlvorschläge von Aktionär*innen nach § 127 AktG brauchen 
nichtbegründetzuwerden.Wahlvorschlägewerdennurzugäng-
lichgemacht,wennsiedenNamen,denausgeübtenBerufund
den Wohnort der vorgeschlagenen Person und im Fall einer Wahl 
von Aufsichtsratsmitgliedern Angaben zu deren Mitgliedschaft 
inanderengesetzlichzubildendenAufsichtsrätenenthalten(vgl.
§ 127 Satz 3i.V.m.§ 124Abs. 3 Satz 4 und § 125Abs. 1 Satz 5
AktG).Nach§ 127 Satz 1AktGi.V.m.§ 126Abs. 2 AktG gibt es 

weitereGründe,beiderenVorliegenWahlvorschlägenichtüber
dieInternetseitezugänglichgemachtwerdenmüssen.ImÜbrigen
geltendieVoraussetzungenundRegelungenfürdasZugänglich-
machen von Anträgen entsprechend, insbesondere gilt auch hier 
Dienstag, der 9. Mai 2023 (24:00 Uhr MESZ) als letztmög-
licher Termin, bis zu dem Wahlvorschläge bei der nachfolgend 
genanntenAdresseeingegangenseinmüssen,umnochzugäng-
lichgemachtzuwerden.

 EtwaigeAnträge(nebstBegründung)oderWahlvorschlägevon
Aktionär*innen gemäß § 126Abs. 1 und § 127 AktG sind aus-
schließlich zu richten an:

  SMA Solar Technology AG 
Vorstand 
Sonnenallee 1 
34266 Niestetal 
Deutschland 
oderperE-Mail:HV@SMA.de

  Zugänglich zu machende Anträge und Wahlvorschläge von 
Aktionär*innen (einschließlich des Namens des Aktionärs/ der 
Aktionärinund–imFallevonAnträgen–derBegründung)wer-
den nach ihrem Eingang unter der Internetadresse http://www.
SMA.de/Hauptversammlungzugänglichgemacht.EtwaigeStel-
lungnahmen der Verwaltung werden ebenfalls unter der genann-
tenInternetadressezugänglichgemacht.

  Von der Gesellschaft zugänglich zu machende Gegenanträge 
und Wahlvorschläge der Aktionär*innen gelten nach § 126 
Abs. 4AktGalsimZeitpunktderZugänglichmachunggestellt.
Die Gesellschaft ermöglicht, das Stimmrecht zu diesen Anträgen 
oderWahlvorschlägenauszuüben,sobalddiedenAntragstel-
lenden oder den Wahlvorschlag unterbreitenden Aktionär*innen 
ordnungsgemäß legitimiert und ordnungsgemäß zur Hauptver-
sammlungangemeldetsind.

 Aktionär*innenbzw.ihreBevollmächtigten,dieelektronischzu
derHauptversammlungzugeschaltetsind,habendarüberhinaus
das Recht, in der Hauptversammlung im Rahmen ihres Rederechts 
Anträge und Wahlvorschläge im Wege der Videokommunikation 
zustellen.

c)  Recht zur Einreichung von Stellungnahmen gemäß § 130aAbs. 1 
bis 4 AktG Ordnungsgemäß angemeldete Aktionär*innen oder 
ihre Bevollmächtigten haben das Recht, nach § 130a Absatz 1 
bis 4 AktG Stellungnahmen zu den Gegenständen der Tagesord-
nungimWegeelektronischerKommunikationeinzureichen.

  Die Einreichung der Stellungnahmen hat in Textform in deutscher 
SpracheüberdaspasswortgeschützteAktionärsportal,welches
auf der Internetseite der Gesellschaft unter http://www.SMA.
de/Hauptversammlungerreichbaristgemäßdendafürvorgese-
henen Verfahren bis spätestens Donnerstag, 18. Mai 2023, 
24:00 Uhr MESZ zuerfolgen.
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  Eingereichte Stellungnahmen zu den Gegenständen der Tages-
ordnung werden, soweit nicht ausnahmsweise von einer Zugäng-
lichmachung nach § 130aAbs. 3 Satz 4 AktG abgesehen wer-
den darf, spätestens am Freitag, 19. Mai 2023, 24:00 Uhr 
MESZ impasswortgeschütztenAktionärsportalveröffentlicht.

 AnträgeundWahlvorschläge,FragenundWidersprüchegegen
BeschlüssederHauptversammlungimRahmenderinTextform
eingereichten Stellungnahmen werden in der Hauptversammlung 
nichtberücksichtigt;dasStellenvonAnträgenunddasUnter-
breitenvonWahlvorschlägen,dieAusübungdesAuskunftsrechts
sowiedieEinlegungvonWidersprüchengegenBeschlüsseder
Hauptversammlung sind ausschließlich auf den in dieser Einla-
dungjeweilsgesondertbeschriebenenWegenmöglich.

d)  Rederecht gemäß §§ 118aAbs. 1S.2Nr.7,130aAbs. 5und6
AktG

  Aktionär*innen oder ihre Bevollmächtigten, die elektronisch zu 
der Hauptversammlung zugeschaltet sind, haben in der Hauptver-
sammlung ein Rederecht, das im Wege der Videokommunikation 
ausgeübtwird.RedebeiträgesindwährendderHauptversamm-
lungnachAufforderungdurchdenVersammlungsleiterüberdas
passwortgeschützteAktionärsportal,welchesaufderInternetseite
der Gesellschaft unter http://www.SMA.de/Hauptversammlung 
erreichbarist,anzumelden.AnträgeundWahlvorschlägenach
§ 118aAbs. 1S.2Nr.3AktGsowiealleArtenvonAuskunfts-
verlangen nach § 131AktGdürfenBestandteildesRedebeitrags
sein.

  Die Gesellschaft behält sich vor, die Funktionsfähigkeit der Video-
kommunikationzwischendenAktionär*innenbzw.ihrenBevoll-
mächtigten und der Gesellschaft in der Hauptversammlung und 
vordemRedebeitragzuüberprüfenunddiesenzurückzuweisen,
soferndieFunktionsfähigkeitnichtsichergestelltist.

e) Auskunftsrecht gemäß § 131Abs. 1 AktG

  Ordnungsgemäß angemeldete Aktionär*innen oder ihre Bevoll-
mächtigten haben das Recht, in der Hauptversammlung gemäß 
§ 131Abs. 1AktGvomVorstandAuskunftüberAngelegenheiten
der Gesellschaft, die rechtlichen und geschäftlichen Beziehungen 
derGesellschaftzuverbundenenUnternehmensowieüberdie
LagedesKonzernsundderindenKonzernabschlusseinbezoge-
nen Unternehmen zu verlangen, soweit die Auskunft zur sachge-
mäßen Beurteilung eines Gegenstands der Tagesordnung erfor-
derlichist.AußerdembestehtinderHauptversammlunggemäß
§ 131Abs. 1d AktG ein Nachfragerecht zu allen vom Vorstand 
gegebenenAntworten.

  Es ist vorgesehen, dass der Versammlungsleiter festlegen wird, 
dass das vorgenannte Auskunftsrecht nach § 131Abs. 1 AktG in 
der Hauptversammlung ausschließlich im Wege der Videokom-
munikationwahrgenommenwerdenkann.EineanderweitigeEin-
reichung von Fragen im Wege der elektronischen oder sonstigen 
Kommunikation ist weder vor noch während der Hauptversamm-
lungvorgesehen.

  Die Auskunft hat den Grundsätzen einer gewissenhaften und 
getreuenRechenschaftzuentsprechen.Unterdenin§ 131Abs. 3 
AktG genannten Voraussetzungen darf der Vorstand die Auskunft 
verweigern.

  Gemäß § 14Abs. 4 der Satzung kann der Vorsitzende der 
Hauptversammlung das Frage- und Rederecht der Aktionär*innen 
zeitlich angemessen beschränken; er kann insbesondere bereits 
zu Beginn oder während der Hauptversammlung den zeitlichen 
RahmenfürdenganzenVerlaufderHauptversammlung,fürdie
AussprachezudeneinzelnenTagesordnungspunktensowiefür
deneinzelnenFrage-oderRedebeitragangemessenfestsetzen.

f) WiderspruchgegenBeschlüssederHauptversammlunggemäß
§ 118aAbs. 1S.2Nr.8inVerbindungmit§ 245AktG

  Angemeldete Aktionär*innen oder ihre Bevollmächtigten, die 
elektronisch zu der Hauptversammlung zugeschaltet sind, haben 
dasRecht,überdaspasswortgeschützteAktionärsportal,welches
auf der Internetseite der Gesellschaft unter http://www.SMA.
de/Hauptversammlung zugänglich ist, von Beginn der virtuel-
lenHauptversammlungam24. Mai 2023 an bis zu deren Ende 
WiderspruchgegenBeschlüssederHauptversammlungzurNie-
derschriftdesamtierendenNotarszuerklären.

g) WeitereEinzelheitenzudenVoraussetzungenderAusübungder
vorgenannten Rechte

 WeitereEinzelheitenzudenVoraussetzungenderAusübungder
vorgenannten Rechte und ihren Grenzen sind auf der Internetseite 
der Gesellschaft unter http://www.SMA.de/Hauptversammlung 
unter„HinweisezudenRechtenderAktionär*innen“veröffent-
licht. 

7. HINWEISZUMDATENSCHUTZFÜRDIETEILNEHMERDER
HAUPTVERSAMMLUNGDERSMASOLARTECHNOLOGYAG

Die SMA Solar Technology AG, Sonnenallee 1, 34266 Nieste-
tal, verarbeitet als Verantwortlicher personenbezogene Daten der 
Aktionär*innen (Name und Vorname, Anschrift, E-Mail-Adresse, 
Aktienanzahl, Aktiengattung, Besitzart der Aktien und Nummer der 
Zugangskarte) sowie gegebenenfalls personenbezogene Daten der 
AktionärsvertreteraufGrundlagedergeltendenDatenschutzgesetze.
DieVerarbeitungderpersonenbezogenenDatenistfürdieTeilnahme
an der Hauptversammlung der SMA Solar Technology AG recht-
lichzwingenderforderlich.RechtsgrundlagefürdieVerarbeitungist
Artikel 6 Absatz 1 Satz 1 Buchstabe c) Datenschutzgrundverordnung 
(DS-GVO)i.V.m.§§ 67, 118 ff.Aktiengesetz.Darüberhinauskönnen
Datenverarbeitungen, die der Organisation der virtuellen Hauptver-
sammlungdienlichsind,aufGrundlageüberwiegenderberechtigter
Interessen erfolgen (Artikel 6 Absatz 1 Satz 1 Buchstabe f DS-
GVO).DieSMA Solar Technology AG erhält die personenbezoge-
nenDatenderAktionär*inneninderRegelüberdieAnmeldestelle
von dem Kreditinstitut, das die Aktionär*innen mit der Verwahrung 
ihrerAktienbeauftragthaben(sog.Depotbank).DieSMA Solar 
Technology AGüberträgtdieHauptversammlungimInternet. 
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Hierbei können die personenbezogenen Daten von Teilnehmen-
denverarbeitetwerden,diesgiltauchfürdieRedebeiträge,Fragen
und Anträge der Aktionär*innen sowie eingereichte Stellungnah-
men.RechtsgrundlagefürdieseVerarbeitungistArt.6(1)S.1lit.f)
DS-GVO.

FürdievirtuelleHauptversammlungwerdenzusätzlichepersonen-
bezogeneDateninsogenannten„Logfiles“verarbeitet,umdie
Virtualisierung technisch zu ermöglichen und deren Administration 
zuvereinfachen.Diesbetrifftz.B.IhreIP-Adresse,denvonIhnen
verwendetenWebbrowsersowieDatumundUhrzeitdesAufrufs.Die
Gesellschaft verwendet diese Daten zu keinen anderen Zwecken als 
hierangegeben.

Die von der SMA Solar Technology AGfürdieZweckederAusrich-
tung der Hauptversammlung beauftragten Dienstleister verarbeiten 
die personenbezogenen Daten der Aktionär*innen ausschließlich 
nach Weisung der SMA Solar Technology AG und nur soweit dies 
fürdieAusführungderbeauftragtenDienstleistungerforderlichist.
Alle Mitarbeiter*innen der SMA Solar Technology AG und die 
Mitarbeiter*innen der beauftragten Dienstleister, die Zugriff auf per-
sonenbezogene Daten der Aktionär*innen haben und/oder diese 
verarbeiten,sindverpflichtet,dieseDatenvertraulichzubehandeln.
DarüberhinaussindpersonenbezogeneDatenvonAktionär*innen
bzw.Aktionärsvertretern,dieanderHauptversammlungteilnehmen,
im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften (insbesondere das Teilneh-
merverzeichnis, § 129Aktiengesetz)fürandereAktionär*innenund
Aktionärsvertretereinsehbar.DiesgiltauchfürdieRedebeiträge,Fra-
gen und Anträge der Aktionär*innen sowie eingereichte Stellungnah-
men.DieSMA Solar Technology AG löscht die personenbezogenen 
Daten der Aktionär*innen im Einklang mit den gesetzlichen Rege-
lungen,insbesonderewenndiepersonenbezogenenDatenfürdie
ursprünglichenZweckederErhebungoderVerarbeitungnichtmehr
notwendig sind, die Daten nicht mehr im Zusammenhang mit etwai-
gen Verwaltungs- oder Gerichtsverfahren benötigt werden und keine 
gesetzlichenAufbewahrungspflichtenbestehen.

Unter den gesetzlichen Voraussetzungen haben die Aktionär*innen 
dasRecht,Auskunftüberihreverarbeitetenpersonenbezogenen
DatenzuerhaltenunddieBerichtigungoderLöschungihrerperso-
nenbezogenen Daten oder die Einschränkung der Verarbeitung zu 
beantragen.ZudemstehtdenAktionär*inneneinBeschwerderecht
beidenAufsichtsbehördenzu(DerHessischeBeauftragtefürDaten-
schutzundInformationsfreiheit,Gustav-Stresemann-Ring1,65189
Wiesbaden,poststelle@datenschutz.hessen.de).

FürAnmerkungenundRückfragenzuderVerarbeitungvonpersonen-
bezogenen Daten erreichen Aktionär*innen den Datenschutzbeauf-
tragten der SMA Solar Technology AG unter:

SMA Solar Technology AG 
Datenschutzbeauftragter 
Sonnenallee 1 
34266 Niestetal 
Tel:056195223636 
E-Maildatenschutz@sma.de 

8. TECHNISCHEHINWEISEZURTEILNAHMEANDERVIRTUEL-
LENHAUPTVERSAMMLUNG

FürdieVerfolgungdervirtuellenHauptversammlungsowiezurNut-
zungdespasswortgeschütztenAktionärsportalsundzurAusübung
von Aktionärsrechten benötigen Sie eine Internetverbindung und 
eininternetfähigesEndgerät.UmdieBild-undTonübertragungder
Hauptversammlung optimal wiedergeben zu können, wird eine sta-
bileInternetverbindungmiteinerausreichendenÜbertragungsge-
schwindigkeitempfohlen.

NutzenSiefürdieTeilnahmeanderHauptversammlung,d.h.zur
elektronischen Zuschaltung zu der virtuellen Hauptversammlung 
einenComputer,benötigenSieeinenBrowserundLautsprecheroder
KopfhörersowieeinMikrofon.

FürdenZugangzumpasswortgeschütztenAktionärsportalder
GesellschaftbenötigenSieIhreZugangsdaten.Diesebefindensich
auf der Zugangskarte, welche Ihnen nach ordnungsgemäßer Anmel-
dungzugeschicktwird.

WeitereEinzelheitenzumpasswortgeschütztenAktionärsportalund
den Anmelde- und Nutzungsbedingungen stehen den Aktionär*innen 
impasswortgeschütztenAktionärsportalzurVerfügung. 

9. HINWEISZURVERFÜGBARKEITDERBILD-UND
TONÜBERTRAGUNG

Die Aktionär*innen können die gesamte Hauptversammlung per Bild- 
undTonübertragungimInternetverfolgen.DieBild-undTonübertra-
gungderHauptversammlungunddieVerfügbarkeitdespasswort-
geschütztenAktionärsportalskönnennachdemheutigenStandder
TechnikaufgrundvonEinschränkungenderVerfügbarkeitdesTele-
kommunikationsnetzes und der Einschränkung von Internetdienstleis-
tungen von Drittanbietern Schwankungen unterliegen, auf welche die 
GesellschaftkeinenEinflusshat.DieGesellschaftkanndaherkeine
GewährleistungenundHaftungfürdieFunktionsfähigkeitundstän-
digeVerfügbarkeitderinAnspruchgenommenenInternetdienste,der
inAnspruchgenommenenNetzelementeDritter,derBild-undTonü-
bertragungsowiedenZugangzumpasswortgeschütztenAktionär-
sportalunddessengenerelleVerfügbarkeitübernehmen.DieGesell-
schaftübernimmtauchkeineVerantwortungfürFehlerundMängel
derfürdieDurchführungderHauptversammlungüberdasInternet
eingesetzten Hard- und Software einschließlich solcher der einge-
setztenDienstleistungsunternehmen,soweitnichtVorsatzvorliegt.Die
GesellschaftempfiehltihrenAktionär*innenausdiesemGrund,früh-
zeitigvondenobengenanntenMöglichkeitenzurAusübungihrer
AktionärsrechteGebrauchzumachen.SofernesDatenschutz-oder
Sicherheitserwägungen zwingend erfordern, muss sich der Versamm-
lungsleiterderHauptversammlungvorbehalten,dieDurchführungder
Hauptversammlungzuunterbrechen.
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DerVergütungsberichtgibtdetailliertundindividualisiertAuskunft
überdiedenMitgliederndesVorstandsunddesAufsichtsratsder
SMA Solar Technology AG im Berichtsjahr gewährte und geschul-
deteVergütung.DerVergütungsberichtfasstzudemdieGrundsätze
zusammen,diefürdieFestlegungderVergütungvonAufsichtsratund
Vorstandmaßgeblichsind,underläutertdieStrukturderVergütung.
Der Bericht entspricht den Anforderungen des § 162AktG.Weitere
detaillierteInformationenzudenVergütungssystemenfürdieVor-
stands- und Aufsichtsratsmitglieder sind auf der Unternehmenswebsite 
zufinden.

VergütungderMitgliederdesVorstands
RÜCKBLICKAUFDASGESCHÄFTSJAHR 
AUSVERGÜTUNGSSICHT

Der Aufsichtsrat hat 2021 mit Wirkung ab dem Geschäftsjahr 2021 
Anpassungenandemseit2017geltendenVergütungssystemfürden
Vorstandbeschlossen.MitdenvorgenommenenAnpassungenwurde
insbesondere den gesetzlichen Neuregelungen durch das Gesetz 

zur Umsetzung der zweiten Aktionärsrechterichtlinie (ARUG II) sowie 
derNeufassungdesDeutschenCorporateGovernanceKodexRech-
nunggetragen.DasentsprechendangepassteVergütungssystem
fürdenVorstand(nachfolgendVergütungssystem2021)wurdeder
ordentlichenHauptversammlungam1. Juni 2021 gemäß § 120a 
Abs. 1 AktG zur Abstimmung vorgelegt und mit einer Mehrheit von 
84,45 Prozentgebilligt.Esfindetaufdie2022geschlossenenDienst-
verträgefürThomasPixaundBarbaraGregorAnwendungundwird
weiteraufzukünftigzuschließendeDienstvereinbarungenmitVorstän-
den sowohl bei einer Verlängerung eines Vorstandsmandats als auch 
beiNeubestellungangewendet.Fürdievor2021abgeschlossenen
DienstverträgefürDr.-Ing.JürgenReinert,sowieUlrichHadding(im
Berichtsjahr ausgeschieden) wendet die Gesellschaft auf Basis des 
§ 26jAbs. 1 Satz 3EGAktGdasVergütungssystem2017an.Dieses
SystemwurdevonderHauptversammlungam23. Mai2017gebilligt.

DiewesentlichenUnterschiedezwischendenVergütungssystemen
2017 und 2021 sind nachstehend zusammengefasst:

UnterschiedederVergütungssysteme2017und2021 

Gegenstand Vergütungssystem 2017 Vergütungssystem 2021

VariableVergütung:Jahresbonus  →40%EBT-Ziel(max.150%)
 →30%Umsatz-Ziel(max.150%)
 →30%persönlicheZiele,z.B.Qualität,ESG 
(max.100%)
 →Capbei100%Gesamterfüllung

 →1.Komponente:40%EBIT-Ziel(max.150%)
 →2.Komponente:30%finanziellesLeistungsziel 

(max.150%)
 →3.Komponente:30%zweipersönlicheZiele 

(max.150%);davon50%ausfinanziellen& 
50%ausnichtfinanziellenLeistungskriterien; 
nichtfinanzielleKriterienausBereichESG

VariableVergütung:LangfristigerBonus  →Durchschn.EBIT-MargeüberdreiGeschäftsjahre
 →KeineÜbererfüllungmöglich(Capbei100%)
 →Auszahlung nach Ablauf des dritten Geschäftsjahres

 →EinbiszweilangfristigefinanzielleLeistungsziele 
übervierGeschäftsjahre(max.150%)
 →DiskretionärerFaktor(0,8bis1,2)fürESG-Ziele
 →Übererfüllungbismax.180%möglich 
(CAPinkl.DiskretionärerFaktor)

Maximalvergütung  →KeinefestgelegteMaximalvergütung,aberOber-
grenze von 100 % bei den kurzfristigen und lang-
fristigenvariablenAnteilen,auchbeiÜbererfüllung
der zugrundeliegenden Ziele

 →Maximalvergütungfestgelegt;Umsetzungüber
 Begrenzung des Auszahlungsbetrags der variablen 
Entgelte

Share Ownership Guideline  → Erwartung an Vorstände, langfristigen Bonus 
 teilweise in SMA-Aktien zu investieren

 →Soweitkurz-undlangfrist.Bonus>100%Verpflich-
tung 40 % des Betrags in SMA-Aktien zu investieren

Kontrollwechsel  →AnspruchaufAbfindungbeieinvernehmlicher
AufhebungimFalldesChangeofControl

 →KeinAnspruchaufAbfindungbeiKündigungimFall
desChangeofControl

III.  VERGÜTUNGSBERICHT IM SINNE 
DES § 162 AKTG

SMA Solar Technology AG
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BeiwesentlichenÄnderungenderVergütungssysteme,mindestens
jedochallevierJahre,wirddasjeweiligeVergütungssystemfürden
Vorstand der SMA Solar Technology AG der Hauptversammlung zur 
Billigungvorgelegt.

 
GRUNDSÄTZEDERVERGÜTUNGSFESTSETZUNG

DerAufsichtsratistalsGesamtgremiumzuständigfürdieAusgestal-
tungdesVergütungssystemsdesVorstandssowiedieFestsetzungder
individuellenBezügeundsonstigenwesentlichenVertragselemente.
DerPräsidialausschussunterstütztdenAufsichtsratdabeiundbereitet
dieBeschlüssedesAufsichtsratsvor.BeiderAusgestaltungsowohl
desVergütungssystems2017alsauchdesVergütungssystems2021
hat sich der Aufsichtsrat an folgenden Parametern orientiert:

 → Verständlichkeit und Transparenz des Systems

 → WirtschaftlicheLageundlangfristige,nachhaltigeEntwicklungder
Gesellschaft

 → VerknüpfungdesInteressesderAktionär*innenannachhaltiger
Entwicklung ihrer Unternehmensbeteiligung mit entsprechenden 
LeistungsanreizenfürdieMitgliederdesVorstands

 → WettbewerbsfähigkeitderVergütungamMarktfürhochqualifi-
zierteFührungskräfte

 → OrientierungderVergütunganAufgaben,Verantwortungund
Erfolg jedes einzelnen Mitglieds des Vorstands

 → KoppelungeineswesentlichenTeilsderGesamtvergütungandie
Erreichung anspruchsvoller langfristiger Erfolgsziele

 → AngemessenesVerhältniszwischenderHöhederFestvergütung
unddererfolgsabhängigenVergütung

 → Angemessenheit im horizontalen und vertikalen Vergleich

VomVergütungssystem2017istderAufsichtsratbeiderVergütungs-
festsetzung im Berichtsjahr in folgenden Punkten abgewichen: 

DiegegenüberdemgebilligtenVergütungssystemwieauchinden
Vorjahren vorgenommene Präzisierung auf die EBIT-Marge (statt EBT) 
alsBemessungsgrundlagefürdenJahresbonusunddielangfristige,
variableVergütungerfolgteaufgrundderAnpassungderBemessung
andenüblichenStandardbeiAktiengesellschaften.

DiegegenüberdemgebilligtenVergütungssystemerfolgtePräzisie-
rungaufdieKündigungdurchdasVorstandsmitglied(statt„einver-
nehmlicheAufhebung“)alsVoraussetzungeinesAnspruchsbeieinem
Kontrollwechsel(„ChangeofControl“)istdadurchbegründet,dass
die vorgesehene einvernehmliche Aufhebung als Anspruchsvorausset-
zung dem Vorstand nicht die beabsichtigte Entscheidungsfreiheit im 
FalleinesKontrollwechselseinräumte.

DasvorgesehenenachvertraglicheWettbewerbsverbotfürVorstands-
mitglieder wird nicht weiter vereinbart, da dieses nur eingeschränkt 
zurVerhinderungeinesetwaigenKnow-how-Übertragsaufeinkon-
kurrierendesUnternehmengeeignetist.MitBlickaufdiemitdem
nachvertraglichen Wettbewerbsverbot verbundenen Aufwendungen 
des Unternehmens hat der Aufsichtsrat daher von der weiteren Ver-
einbarungAbstandgenommen. 

BEZUGDESVERGÜTUNGSSYSTEMSZUR
UNTERNEHMENSSTRATEGIE

DieVergütungssysteme2017und2021beinhaltenimWesentli-
chendieKomponentenFestvergütung,Nebenleistungen,einjährige
variableVergütungundlangfristigevariableVergütung.DerBezug
dieser Komponenten zur Unternehmensstrategie wird nachfolgend 
dargestellt:

ZusammenmitdenanderenVergütungsbestandteilenbildendieFest-
vergütungunddieNebenleistungendieGrundlagedafür,dassdie
fürdieEntwicklungundUmsetzungderUnternehmensstrategieerfor-
derlichenhochqualifiziertenMitgliederfürdenVorstandgewonnen
undlangfristiggehaltenwerdenkönnen.BeideKomponentensollen
amMarktfürhochqualifizierteVorstandsmitgliederwettbewerbsfähig
sein.

DieeinjährigevariableVergütungnachdemVergütungssystem
2017 soll Mitglieder des Vorstands dazu motivieren, während eines 
Geschäftsjahrsanspruchsvolleundherausforderndefinanzielle,ope-
rativeundstrategischeZielezuerreichen.DieZielebasierenaufder
UnternehmensstrategieundbeziehennebenProfitabilitätundUmsatz
als den wesentlichen Kennzahlen eines wirtschaftlich arbeitenden 
UnternehmensüberdiepersönlichenLeistungszielefürdieVorstands-
mitgliederhinausweiterestrategiebasierteZielemitein.DasVergü-
tungssystem2021greiftdievorstehendeLogikaufundsetztdurch
einemöglichevergütungswirksameÜbererfüllungvonZieleneinen
verstärktenAnreizfürdieVorstandsmitglieder.

DiemehrjährigevariableVergütungnachdemVergütungssystem
2017 spiegelt den strategischen Ansatz des Unternehmens wider, 
einenachhaltigeSicherungundSteigerungvonProfitabilitätund
Unternehmenswert zu fördern, indem ehrgeizige Ziele festgelegt wer-
den, die eng mit der mehrjährigen Ertragsentwicklung des Unterneh-
mensverknüpftsind.DerimVergütungssystem2017festgehaltene
Bewertungszeitraum von drei Jahren trägt dazu bei, dass das Vor-
standshandeln auch auf die langfristige Entwicklung der Gesellschaft 
ausgerichtetist.DieBetonungderlangfristigenEntwicklungderSMA
GruppewirddurchdasVergütungssystem2021verstärkt,indem
derBewertungszeitraumdermehrjährigenvariablenVergütungauf
vierJahreverlängertwird.ZudemkönnenindieLeistungskriterien
des langfristigen variablen Anteils zusätzliche strategische Ziele 
einfließenundübereinendiskretionärenFaktorinunterschiedlicher
GewichtunginsbesondereNachhaltigkeitszielestärkerberücksichtigt
werden.
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FESTSETZUNGDERZIELVERGÜTUNG

FürdieFestsetzungderVergütungnachdenVergütungssystemen
2017und2021berücksichtigtderAufsichtsratinsbesonderediein
diesem Abschnitt dargestellten allgemeinen Grundsätze sowie die 
KriterienzurAngemessenheitderVergütung.

EinZwölfteldervereinbartenJahres-FestvergütungwirdjeKalender-
monatausgezahlt.BeginntoderendetderDienstvertragimVerlauf
einesGeschäftsjahrs,wirddieFestvergütungfürdiesesGeschäftsjahr
zeitanteiliggezahlt.

DieFestvergütungkann,wieauchdieübrigenVergütungsbestand-
teile,fürdieLaufzeiteinesneuenDienstvertragsimRahmendes
bestehendenVergütungssystemsfürdieMitgliederdesVorstands
angepasstbzw.neufestgesetztwerden.AlleVergütungsbestandteile
könnenfernerüberprüftwerden,wennsichdieAufgabenoderdie
VerantwortungeinesMitgliedsdesVorstandsändern.

DieeinjährigevariableVergütungwirdaufGrundlagevonzwei
KonzernkennzahlenundeinesindividuellenLeistungsfaktors,derauf
derLeistungdesMitgliedsdesVorstandsundderErreichungvon
Stakeholder-Zielenbasiert,bemessen.DerLeistungszeitraumistdas
Geschäftsjahr der SMA Solar Technology AG.

FürjedesMitglieddesVorstandsisteinindividuellerZielbetrag(Ziel-
betrag) im Dienstvertrag vereinbart, der bei einer 100%igen Zieler-
reichungzurAuszahlungkommt.BeiderHöhedesvereinbartenZiel-
betragsrichtetsichderAufsichtsratandenimAbschnitt„Grundsätze
derVergütungsfestsetzung“beschriebenenallgemeinenGrundsätzen
aus.ErfolgszielenachdemVergütungssystem2017sinddie„Ear-
ningsbeforeInterestandTaxeszuUmsatzerlösen“(EBIT-Marge),
derUmsatzderSMAGruppesowiepersönlicheLeistungszieleder
Vorstandsmitglieder.DieZielwertefürdieseErfolgszielewerdenvom
AufsichtsratfürdasjeweiligeGeschäftsjahrfestgelegt.DasVergü-
tungssystem 2021 eröffnet die Möglichkeit, anstelle des Umsatzzie-
lesauchanderefinanzielleErfolgsziele,wiezumBeispiel„ROCE“
oder„Cashflow“,zuvereinbaren.

NachdemVergütungssystem2017fließendieKomponente„EBIT-
Marge“zu40 Prozent,dieKomponenten„Umsatz“und„persönliche
Leistung“jezu30 ProzentindieeinjährigevariableVergütungein.
WeiterkönnendieKomponenten„EBIT-Marge“und„Umsatz“biszu
150 Prozenterfülltwerden.BeiUnterschreitenvonjährlichfestgeleg-
tenUntergrenzenderjeweiligenKomponentenwerdendiesemit„0“
gewertet.ErreichtdieSummederProzentwertederKomponenten
100 Prozent oder mehr, entsteht ein Anspruch auf den vollen verein-
bartenZielbetrag.EineÜbererfüllungdervereinbartenZieleführt
somitinsgesamtnichtzueinervariablenVergütungoberhalbvon
100 Prozent.FürVorstandsmitgliedermiteinerVergütungnachdem
Vergütungssystem2021bestehtabweichendvomvorstehendenSatz
dieMöglichkeit,biszu150 Prozent des individuell vereinbarten Ziel-
betragesbeientsprechenderÜbererfüllungdesZieleszuerhalten.
WeiterkönnennebendemErfolgsziel„Umsatz“auchanderefinanz-
kennzahlenbezogeneZielevereinbartwerden.

DiemehrjährigevariableVergütungnachdemVergütungssystem
2017 wird entsprechend dem Erreichen eines Erfolgsziels gezahlt, 
dassichanderdurchschnittlichenProfitabilitätvondreiaufeinander-
folgendenGeschäftsjahrenbemisst.MessgrößeisthierdieEBIT-
Marge.FürjedesVorstandsmitgliedisteinindividuellerZielbetragim
Dienstvertrag vereinbart, der bei einer 100%igen Zielerreichung zur 
Auszahlungkommt.

Die Höhe des vereinbarten Zielbetrags hat der Aufsichtsrat ebenso 
andenimAbschnitt„GrundsätzederVergütungsfestsetzung“
beschriebenenallgemeinenGrundsätzenausgerichtet.

Die Ober- und die Untergrenze des Zieles (EBIT-Marge) werden 
jährlichfüreinenZeitraumvondreiGeschäftsjahrenvomAufsichts-
ratneufestgelegt.BeiErreichenderObergrenzedesZielwertsent-
stehteinAnspruchaufdenvollenZielbetrag.BiszumErreichender
UntergrenzedesZielwertsentstehtkeinAnspruch.Zwischenwerte
sindlinearzuermitteln.EineÜbererfüllungführtnichtzueinemhöhe-
renlangfristigenBonus(Cap).DerAnspruchentstehtfrühestensmit
AblaufdesfestgelegtenDreijahreszeitraums.DieAuszahlungerfolgt
nach Feststellung des dritten Konzernabschlusses in der Regel Ende 
März,auchwennderDienstvertragbereitsvorAblaufdesLeistungs-
zeitraumsendet.

NachdemVergütungssystem2021erstrecktsichdervorgenannte
Bemessungszeitraum des Erfolgszieles auf vier aufeinanderfolgende 
Geschäftsjahre.WeiterkönnennebendemErfolgsziel„EBIT-Marge“
auchanderefinanzkennzahlenbezogeneZielevereinbartwerden.
DazufließenzweinichtfinanzielleLeistungsziele(ESG-Ziele)über
einen diskretionären Faktor von 0,8 bis 1,2 in die Ermittlung des 
Zielerreichungswertesein.ZudemführteineÜbererfüllungderverein-
barten Zielwerte auch zu einem höheren variablen Anteil, der maxi-
mal 180 ProzentdervereinbartenvariablenVergütungerreichen
kann.

TranchenderlangfristigenvariablenVergütung 
(Vergütungssystem2021)
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EINHALTUNGDERMAXIMALVERGÜTUNG

DasVergütungssystem2017enthältnochkeineexpliziteMaximalver-
gütung.EssiehtjedochbeidenvariablenAnteilenderVorstandsge-
hälter eine Obergrenze von 100 ProzentdesvereinbartenVergü-
tungsbestandteilsvor,derenÜberschreitungauchbeiÜbererfüllung
derzugrundeliegendenZielenichtmöglichist.Insgesamtistdamit
dieAuszahlungsowohlausdereinjährigenvariablenVergütungals
auchdermehrjährigenvariablenVergütungauf100 Prozent des Ziel-
betragsjeLeistungszeitraumbegrenzt.

BandbreitederVorstandsvergütung(Vergütungssystem2017)

 
ImGeschäftsjahr2022lagdiegewährteundgeschuldeteVergü-
tungderVorständeinsbesondereaufgrundnurteilweiseerfüllter
langfristiger Ziele im Jahr 2021 unterhalb der maximal erreichbaren 
Vergütung.DieimVergütungssystem2021festgelegtenMaximalver-
gütungenwurdenimGeschäftsjahreingehalten.NähereAngaben
zugewährterundgeschuldeterVergütungkönnendenVergütungsta-
bellenimAbschnitt„AngabenzurHöhederVorstandsvergütungim
Geschäftsjahr“entnommenwerden. 

ÜBERPRÜFUNGDERANGEMESSENHEIT

DerAufsichtsrathatbeiderPrüfungderAngemessenheitderVergü-
tungdieveröffentlichtenVergütungenvonimS-DAXgelistetenUnter-
nehmenzumVergleichherangezogen.

ErhatweiterauchdasVerhältnisderVorstandsvergütungzuderVer-
gütungdesoberenFührungskreisesundderBelegschaftinsgesamt
unterBerücksichtigungderzeitlichenEntwicklungindiePrüfungein-
bezogenunddazudieVergleichsgruppendesoberenFührungskrei-
ses (in Deutschland angestellte Beschäftigte der ersten und zweiten 
FührungsebeneunterhalbdesVorstands)undderBelegschaft(allein
DeutschlandangestelltenBeschäftigten)festgelegt. 

ANWENDUNGDESVERGÜTUNGSSYSTEMSIM
GESCHÄFTSJAHR

Aufgrund der unterschiedlichen Dienstverträge der Mitglieder des 
VorstandsfindenimBerichtsjahrsowohldasVergütungssystem2017
alsauchdasVergütungssystem2021Anwendung.MitBlickaufdie
parallelanzuwendendenVergütungssystemehatderAufsichtsratbei
derAuswahlderErfolgszielefürdasBerichtsjahrauchderenVerein-
barkeitnachbeidenSystemenberücksichtigt. 

FesteVergütungsbestandteile

NachbeidenVergütungssystemenwirdeinZwölfteldervereinbarten
Jahres-FestvergütungjeKalendermonatausgezahlt.

Alle Vorstandsmitglieder haben zudem Anspruch auf folgende 
Nebenleistungen: 

 → einen Firmenwagen auch zur privaten Nutzung oder alternativ 
einemonatlicheFahrzeugpauschalevon1.150 Euro brutto,

 → die Erstattung der Kosten bei Dienstreisen und der im Geschäftsin-
teresse erforderlichen Aufwendungen nach Vorgabe der Reise-
kostenordnung der SMA Solar Technology AG,

 → dieFortzahlungderVergütungvonbiszuneunMonatenimFall
vorübergehenderArbeitsunfähigkeitsowie

 → eine Zahlung in Höhe des hypothetischen Arbeitgeberanteils maxi-
mal bis zur Höhe der Beitragsbemessungsgrenze in der gesetzli-
chenSozialversicherung(Renten-,Kranken-,Pflegeversicherung),
auch bei freiwilliger Versicherung ohne deren Nachweis, sowie 

 → eine angemessene Unfallversicherung, 

 → eineangemesseneD&O-VersicherungfürdenFall,dasseinoder
mehrereMitgliederdesVorstandsaufgrundvoninAusübung
ihrerTätigkeitbegangenenPflichtverletzungenvoneinemDritten
oderderGesellschaftaufgrundgesetzlicherHaftpflichtbestim-
mungenprivatrechtlichfüreinenVermögensschadeninAnspruch

Festvergütung Festvergütung

KurzfristigevariableVergütung 
(100 % Zielerreichung

Langfristigevariable
Vergütung 

(100 % Zielerreichung

Langfristigevariable
Vergütung 

(100 % Zielerreichung

Bonus-Cap

Zielvergütung

Untergrenze

1  Schematische Darstellung: im Vergütungssystem 2017 sind die variablen Vergütungs-  
elemente im Unterschied zum Vergütungssystem 2021 bei 100 % Zielerreichung begrenzt, 
sodass die Zielvergütung zugleich die Vergütungsobergrenze darstellt.

Kurzfristige variable 
Vergütung 

(150%Zielerreichung

Festvergütung
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genommenwerden.FürdieD&O-VersicherunggilteinSelbstbehalt
von 10 Prozent des Schadens bis zur Höhe des Eineinhalbfachen 
derfestenjährlichenVergütung.

 → Eine Strafrechtsschutzversicherung, die den Mitgliedern des Vor-
standsfürdieVerteidigunginStraf-undOrdnungswidrigkeitsver-
fahren Deckung bietet, wenn diesen eine Handlung oder Unterlas-
sunginAusübungihrerTätigkeitfürdieSMA Solar Technology AG 
zugrundeliegt.

DarüberhinauserhältFrauGregorimRahmendesOnboardings
UnterstützungbeidenAufwendungenfüreinenzweitenWohnsitzam
StandortKassel.

Eventuell anfallende Steuern auf die Nebenleistungen sind vom Vor-
standsmitgliedzutragen.ÜberdieZahlungeinesRentenzuschusses
in Höhe des Arbeitgeberanteils bei Erreichung der Beitragsbemes-
sungsgrenze in der gesetzlichen Rentenversicherung hinaus erhalten 
die Mitglieder des Vorstands keinen Zuschuss zur Bildung einer priva-
tenAltersvorsorge.

VariableVergütungsbestandteile

DieLeistungskriterienfürdieeinjährigeundmehrjährigevariable
VergütungnachbeidenVergütungssystemenbasierenaufdenstrate-
gischenZielendesUnternehmens.DieEBIT-MargeundderUmsatz
derSMAGruppebildenwesentlicheLeistungskriteriendervariablen
VergütungnachdemVergütungssystem2017.SiedienenderErfolgs-
messungbezüglichderSteigerungderProfitabilitätunddeseffizien-
tenWirtschaftensunterBerücksichtigungeinesoptimalenKapi-
taleinsatzes.DasVergütungssystem2021erweitertdiegenannten

LeistungskriterienumdieMöglichkeit,nebendemUmsatzauchwei-
terefinanzielleKennzahlenalsLeistungskriterienzuvereinbaren,um
sodenLeistungsanreiznochspezifischeraufdiekonkreteGeschäfts-
strategieauszurichten.DieVereinbarungpersonenbezogenerLeis-
tungskriterienfürdieVorstandsmitgliederergänztdievorgenannten
Leistungskriterien.SieeröffnetdemAufsichtsratdieMöglichkeit,unter
BerücksichtigungderInteressenderAktionär*innenundweitererSta-
keholderdieNachhaltigkeitderSMAGruppegezielterzufördern. 

EinjährigevariableVergütung

AufderBasisderVergütungssysteme2017und2021hatderAuf-
sichtsratfürdieimBerichtsjahrgewährteundgeschuldeteeinjäh-
rigevariableVergütungfürdasJahr2021dieMinimal-,Ziel-und
MaximalwertederfinanziellenundderimRahmenderpersönlichen
ZieleausgewähltenSchwerpunktthemen„Cashflow“und„Anteil
vonFrauenanderGesamtbelegschaft“fürdievariableVergütung
festgelegt.DerAufsichtsrathatdabeidaraufgeachtet,dassdie
ZielwertederLeistungskriterienanspruchsvollundambitioniertsind.
DerAufsichtsrathatdieZielwertefürdiefinanziellenZielefürdas
Geschäftsjahr 2021 auf der Basis der mittelfristigen Finanzplanung 
desKonzernsfestgelegt,dasheißtohneBerücksichtigungetwaiger–
zumZeitpunktderZielfestlegungnichtabschätzbarer–Einflüsseder
CoronakriseaufdenGeschäftsverlaufdesUnternehmens.Änderun-
genoderAnpassungenderZielwertesindnichterfolgt.

DiefürdasJahr2021fürdieVorstandsmitgliederingleicherHöhe
festgelegtenZielwertefürdieeinjährigevariableVergütungsowie
derenGewichtungunddererreichteErfüllungsgradsindnachfolgend
dargestellt:

ZielwerteundErfüllungsgradeinjährigevariableVergütung

Kriterium und Gewichtung 0 %-Zielwert 100 %-Zielwert 150 %-Zielwert 2021 Ist-Werte Zielerreichungsgrad

Umsatz (30 %) 899,2 Mio.€ 1.087,0 Mio.€ 1.195,7 Mio.€ 983,4 Mio.€ 38,0 %

EBIT-Marge (40 %) 0 % 2,00 % 3,00 % -3,40 % 0 %

Persönl.Ziel1: 
NWC-Quote &  
NetCash(13,5%)

 →25%NWC-Quote 
am Jahresende
 →25%NWC-Quote 
im Monatsschnitt
 →225 Mio.€Net 
CashamJahresende

 →21%NWC-Quote 
am Jahresende
 →23%NWC-Quote 
im Monatsschnitt
 →250 Mio.€Net 
CashamJahresende

 →20%NWC-Quote 
am Jahresende
 →22%NWC-Quote 
im Monatsschnitt
 →263 Mio.€Net 
CashamJahresende

 →26,2%NWC-Quote 
am Jahresende
 →26,7%NWC-Quote 
im Monatsschnitt
 →221,7 Mio.€Net 
CashamJahresende 0 %

Persönl.Ziel2: 
Qualitätskosten(13,5%)

109 Mio.€
TotalQualityCosts

97 Mio.€
TotalQualityCosts

90 Mio.€
TotalQualityCosts

102,5 Mio.€
TotalQualityCosts 54%

Persönl.Ziel3: 
Nachhaltigkeit (3 %)

Durchgängige Nichter-
reichung festgelegter 
KPI-Ziele

Durchgängige Errei-
chung festgelegter 
KPI-Ziele

DurchgängigeÜber-
erfüllungfestgelegter
KPI-Ziele

Nicht erreicht: drei Ziele
Erreicht: ein Ziel
Übererfüllt:dreiZiele 79 %
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LangfristigevariableVergütung

Die Berechnung der tatsächlich erreichten durchschnittlichen Ziel-
wertealsMessgrößederlangfristigenVergütungerfolgtaufBasis
der tatsächlich erreichten Ergebnisse in den in der jeweiligen Periode 
erfasstenGeschäftsjahren.DerZielerreichungsgradkannsomiterst
nach Ablauf der jeweiligen Periode errechnet werden und zur etwai-
genAuszahlungderlangfristigenVergütungführen.EtwaigeVoraus-
zahlungensindnichtmöglich.

Der Aufsichtsrat beurteilte im Berichtsjahr turnusgemäß den Zieler-
reichungsgraddesfürbeideVorständeeinheitlichfestgelegtenZiel-
wertsfürdielangfristigeVergütungdesVorstandsbezogenaufdie
Periode 2019 bis 2021:

ZielwertundErfüllungsgradmehrjährigevariableVergütung

Kriterium und Gewichtung 0 % 100 % Cap Ist-Wert 2018 – 2020 Zielerreichungsgrad

Durchschnittliche EBITMarge  
2019–2021(100%) 0 % EBIT-Marge 3 % EBIT-Marge 3 % EBIT-Marge -0,65% 0 %

Share Ownership Guidelines

BestehtbeiAuszahlungderVergütungnachdemVergütungssystem
2017nocheinDienstvertragmiteinerLaufzeitvonmindestenszwei
Jahren, so wird erwartet, dass das Vorstandsmitglied den Nettozahl-
betrag teilweise in Aktien der SMA Solar Technology AG investiert 
und diese mindestens bis zum Ende seiner Vorstandstätigkeit in der 
Gesellschafthält.NachdemVergütungssystem2021istderVorstand
verpflichtet,40 ProzentdesBruttobetragesdervariablenVergütung
in Aktien der Gesellschaft zu investieren, soweit dieser auf einer 
Zielerreichung von mehr als 100 Prozentberuht.

Nach Mitteilung der Mitglieder des Vorstands hielten diese zum 
Ende des Geschäftsjahrs direkt oder indirekt insgesamt einen Anteil 
von 0,03 ProzentallerausgegebenenAktien.ImGeschäftsjahrwur-
den durch die Vorstandsmitglieder Aktien der Gesellschaft weder 
erworbennochveräußert.

Malus/Clawback

DasVergütungssystem2017siehtüberdiegesetzlicheingeräumten
MöglichkeiteneinerKompensationfürFehlverhaltendesVorstands
keineweiterenZurückbehaltungs-oderRückforderungsrechtevor.
AuchimVergütungssystem2021hatderAufsichtsratnichtvonder
MöglichkeitGebrauchgemacht,dieteilweiseodervollständigeRück-
forderung(Clawback)bzw.Einbehaltung(Malus)vorzusehen.

AngabenzuLeistungenimFalleder 
Beendigung der Vorstandstätigkeit

FürdenFalleinervorzeitigenBeendigungderVorstandstätigkeit,
ohne dass ein wichtiger Grund vorliegt, ist die Ausgleichszahlung 
aufdieHöhederGesamtvergütungfürdieRestlaufzeitdesVertrags
undmaximalaufzweiJahresvergütungenbegrenzt(Abfindungs-
Cap).FallseinDienstvertragmiteinemVorstandsmitgliedendet,weil

er innerhalb eines Zeitraums von sechs Monaten seit einem Kontroll-
wechsel(„ChangeofControl“)durchdasVorstandsmitgliedgekün-
digt worden ist, hat das Vorstandsmitglied ebenso Anspruch auf eine 
AbfindunginHöheseinerVergütungsansprüchefürdieRestlaufzeit
desDienstvertrags,höchstensjedochfürdieDauervonzweiJahren.
LeistungenbeiregulärerBeendigungdesVorstandsmandatsgewährt
die SMA Solar Technology AGnicht.

AngabenzuLeistungenvonDritten

Die Wahrnehmung von Aufgaben durch Vorstandsmitglieder bei 
Tochtergesellschaften, die im Zusammenhang mit der Vorstandstä-
tigkeit bei der SMA Solar Technology AG stehen, wird nicht separat 
vergütet.

 
ANGABENZURHÖHEDERVORSTANDSVERGÜTUNG 
IMGESCHÄFTSJAHR

AngabedergewährtenundgeschuldetenVergütung

In den nachfolgenden Tabellen sind die jedem Mitglied des Vor-
standsimGeschäftsjahr2022gewährteundgeschuldeteVergütung
(Zuflüsse)fürjedesVorstandsmitgliedindividuelldargestellt.Derfür
dasBerichtsjahrangegebene„Zufluss“umfasstdietatsächlichim
BerichtsjahrausgezahltenfixenVergütungsbestandteilezuzüglich
derimGeschäftsjahrfälligenundausgezahltenvariablenVergü-
tungen.NachdenRegelungendes§ 162 AktG sind als gewährte 
undgeschuldeteVergütung(Zuflüsse)dieBeträgeanzugeben,die
im Berichtszeitraum fällig wurden und dem einzelnen Vorstandsmit-
gliedbereitszugeflossensindoderderenfälligeZahlungnochnicht
erbrachtist.
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DieAngabenzumZuflusswerdenjeweilsunterteiltinfixeund
variableVergütungsbestandteile.DiefixenVergütungskomponen-
tenbeinhaltendieerfolgsunabhängigenGrundvergütungenund
Nebenleistungen.

DievariablenerfolgsabhängigenVergütungskomponentenuntertei-
lensichindieeinjährigeunddiemehrjährigevariableVergütung.

 

GewährteundgeschuldeteVergütungVorstand(Zufluss)

Dr.-Ing. Jürgen Reinert
Vorstandssprecher, Vorstand Strategie, Vertrieb 

und Service, Operations und Technologie
Eintritt 01.04.2014

Barbara Gregor
Vorstand Finanzen und Recht

Eintritt 01.12.2022

2022 2022 1 2021 2020 1 2022 20221 2021 20211

in TEUR in TEUR in TEUR in TEUR

Festvergütung 949 91 % 949 72 % 54 93 % 0 0 %

Nebenleistungen/Sonstige 21 2 % 21 2 % 4 7 % 0 0 %

Summe 970 93 % 970 74 % 58 100 % 0 0 %

EinjährigevariableVergütung2022(2021)2 73 7 % 348 26 % 0 0 % 0 0 %

MehrjährigevariableVergütung 0 %

DreijährigevariableVergütung2018–2020 0 0 % 0 0 %

DreijährigevariableVergütung2019–2021
0 0  % 0 0 % 0 0 % 0 0 %

Summe 73 7 % 348 26 % 0 0 %   %

Versorgungsaufwand 0 0  % 0 0 % 0 0 % 0 0 %

Gesamtvergütung 1.043 100 % 1.318 100 % 58 100 % 0 0 %

Thomas Pixa
Vorstand Finanzen und Recht

Eintritt 01.06.2022, Austritt 30.11.2022

Ulrich Hadding
Vorstand Finanzen, Personal und Recht
Eintritt 01.01.2017, Austritt 31.05.2022

2022 2022 1 2021 2020 1 2022 20221 2021 20211

in TEUR in TEUR in TEUR in TEUR

Festvergütung 304 96 % 0 0 % 285 34 % 683 71 %

Nebenleistungen/Sonstige 14 4 % 0 0 % 13 2 % 29 3 %

Summe 318 100 % 0 0 % 298 36 % 712 74 %

EinjährigevariableVergütung2022(2021)2 0 0 % 0 0 % 521 64 % 250 26 %

MehrjährigevariableVergütung 0 % 0 %

DreijährigevariableVergütung2018–2020 0 0 % 0 0 %

DreijährigevariableVergütung2019–2021
0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 %

Summe 0 0 % 0 0 % 521 64 % 250 26 %

Versorgungsaufwand 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 %

Gesamtvergütung 318 100 % 0 0 % 819 100 % 962 100 %

1 DiehierangegebenenrelativenAnteilebeziehensichaufdieimjeweiligenGeschäftsjahr„gewährtenundgeschuldeten“Vergütungsbestandteilegemäß§ 162Abs.1Satz
1AktG.SiebeziehendamitalleimjeweiligenGeschäftsjahrtatsächlichzugeflossenenLeistungenein,unabhängigdavon,fürwelchesGeschäftsjahrsiedenMitgliederndes
Vorstandszugeflossensind.DiehierangegebenenrelativenAnteilesinddahernichtmitdenrelativenAnteileninderBeschreibungdesVergütungssystemsgemäß§ 87aAbs.
1Nr.3AktGvergleichbar,diederHauptversammlungzusammenmitdiesemVergütungsberichtvorgelegtwerden.

2 DieAngabenzudereinjährigenvariablenVergütungvonUlrichHaddingbeinhalteneineAbfindungszahlungsowieeineeinmaligeAusgleichszahlungfürnochoffene 
 AnsprücheausdemDienstvertraginHöhevoninsgesamt468.000 Euro.
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VergleichendeDarstellungderVergütungs-undErtragsentwicklung

Die nach § 162 Absatz 1 Satz 2Nr.2AktGaufzustellende,unten
tabellarisch abgebildete, vergleichende Darstellung der Verände-
rungenbeidenVergütungendesVorstands,derErgebnislageder
GesellschaftsowiederdurchschnittlichenVergütungderBelegschaft
zeigt einen durchgängig einjährigen Vergleich auf, da der grundsätz-
lichgesetzlichvorgeseheneVergleichderdurchschnittlichenVergü-
tungderBelegschaftüberdievergangenenfünfJahregemäß§ 26j 
Absatz 2 Satz 2desEinführungsgesetzeszumAktiengesetznicht
aufdieJahrevorEinführungdes§ 162 Absatz 1 Satz 2Nr.2AktG
erstrecktwerdenmuss.

FürdenVergleichmitderEntwicklungderdurchschnittlichenVergü-
tungderArbeitnehmer*innenwirdaufdiedurchschnittlicheVergü-
tungderBelegschaftderSMAAGabgestellt.DadieVergütungen
insbesondere in den ausländischen Tochtergesellschaften vielfältig 
sind, stellt der Vergleich der Entwicklung der durchschnittlichen Ver-
gütungnuraufdieBelegschaftderSMAAGab.DieseVergleichs-
gruppewurdeauchbeiderPrüfungderAngemessenheitderVergü-
tungderMitgliederdesVorstandsherangezogen.Dabeiwurdedie
VergütungallerMitarbeitenden,einschließlichderleitendenAnge-
stellten im Sinne des § 5Abs. 3BetrVG,berücksichtigt.SoweitMitar-
beitendezugleicheineVergütungalsMitglieddesAufsichtsratsder
SMAAGerhalten,wurdedieseVergütungnichtberücksichtigt.Zur
besserenVergleichbarkeitwurdedieVergütungvonTeilzeitarbeits-
kräftenaufVollzeitäquivalentehochgerechnet.

 
VergleichjährlicheVeränderungderVorstandsvergütunggemäß
§ 162Abs. 1Nr.2AktG

Jährliche Veränderung 2022  
ggü. 2021

2021  
ggü. 2020

Vorstandsvergütung 1

Dr. JürgenReinert -21 % 4 %

Ulrich Hadding

Thomas Pixa2

Ulrich Hadding3 -17 % 2 %

Ertragsentwicklung

SMA Solar Technology AG 4 249,4 % -85,7%

SMA Gruppe 5 728,1 % -88,2 %

Durchschnittliche Vergütung der  
Mitarbeitenden auf Vollzeitäquivalentbasis

Mitarbeitende der Gesellschaft 3 % 8 %

1 GewährteundgeschuldeteVergütungimSinnedes§ 162Abs.1Satz1  
 AktG.Festvergütunginkl.Neben leistungen, einjährige und mehrjährige  
 variableVergütung.
2 Eintritt im Jahr 2022
3  Austrittzum31.05.2022
4  Jahresergebnis im Sinne des § 275Abs.2Nr.17HGB.
5  EBITDA der SMA Gruppe nach Anpassung;  
 Die Vergleichswerte wurden nach IAS 8.42angepasst 
  ((sieheKapitel2.2desGeschäftsbericht2022)

VergütungderMitglieder 
des Aufsichtsrats

Das in der Satzung der SMA Solar Technology AG niedergelegte 
unddurchdieHauptversammlungvom23. Mai 2013 erstmalig gebil-
ligteVergütungssystemfürdenAufsichtsratwurdevonderHauptver-
sammlungam01. Juni 2021 mit einer Mehrheit von 99,99 Prozent 
unverändertbestätigt. 

STRUKTURDERAUFSICHTSRATSVERGÜTUNG

NachderVergütungsregelungerhaltendieMitgliederdesAufsichts-
ratsseitdemGeschäftsjahr2013ausschließlicheinefixeVergütung.
Die ordentlichen Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten gemäß § 11 
Abs. 1derSatzungfürjedesGeschäftsjahreineVergütunginHöhe
von25.000 Euro.DerVorsitzendeerhält50.000 Euro, der stellver-
tretendeVorsitzende37.500 Euro.

DerVorsitzendedesPrüfungsausschusseserhältzusätzlich
15.000 Euro,sonstigeMitgliederdesPrüfungsausschusseserhalten
zusätzlich7.500 Euro.DerVorsitzendedesPräsidialausschusses
erhältzusätzlich10.000 Euro, sonstige Mitglieder des Präsidialaus-
schusseserhaltenzusätzlich5.000 Euro.DieMitgliederandererAus-
schüsseerhaltenkeinezusätzlicheVergütung.

ScheidenMitgliederdesAufsichtsratsimLaufeeinesGeschäftsjahrs
ausdemAufsichtsratodereinermiteinerzusätzlichenVergütungver-
bundenenTätigkeitineinemseinerAusschüsseaus,erhaltensieeine
zeitanteiligeVergütung.

DarüberhinauserhaltendieMitgliederdesAufsichtsratseinSitzungs-
geldinHöhevon750 EurojeSitzung,maximaljedochfürzweiSit-
zungenaneinemTag.WeiterhatSMAeineVermögensschaden-Haft-
pflichtversicherungabgeschlossenfürdenFall,dasseinodermehrere
MitgliederdesAufsichtsratsaufgrundvoninAusübungihrerTätigkeit
begangenenPflichtverletzungenvoneinemDrittenoderderGesell-
schaftaufgrundgesetzlicherHaftpflichtbestimmungenprivatrechtlich
füreinenVermögensschadeninAnspruchgenommenwerden. 

HÖHEDERAUFSICHTSRATSVERGÜTUNG

Gemäß § 162Abs. 1 Satz 1, Satz 2Nr.1AktGsindallefestenund
variablenVergütungsbestandteileanzugeben,diedeneinzelnen
MitgliederndesAufsichtsratsimGeschäftsjahr2022„gewährtund
geschuldet“wurden.DieindernachfolgendenTabelleangegebenen
WertebeziehensichaufdieimjeweiligenGeschäftsjahr„gewähr-
tenundgeschuldeten“Vergütungsbestandteilegemäß§ 162Abs. 1 
Satz 1AktG.SiebeziehendamitalleimjeweiligenGeschäftsjahr
tatsächlichzugeflossenenoderfälligenLeistungenein,unabhängig
davon,fürwelchesGeschäftsjahrsiedenMitgliederndesAufsichts-
ratszugeflossensind.WertmäßigsinddieBeträgefürdasGeschäfts-
jahr2021berücksichtigt,diesatzungsgemäßerstimGeschäftsjahr
2022zurAuszahlungkommen.
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GewährteundgeschuldeteVergütungdesAufsichtsratsimGeschäftsjahr202211

Festvergütung 
in TEUR

Festvergütung 
für Ausschuss-

tätigkeit 
in TEUR

Sitzungsgelder 
in TEUR Gesamt

Roland Bent 25,0 87 % 0 % 3,8 13 % 28,8

Martin Breul 25,0 87 % 0 % 3,8 14 % 28,8

Oliver Dietzel 25,0 59% 7,5 18 % 9,8 23 % 42,3

Kim Fausing 2

Johannes Häde 25,0 59% 7,5 18 % 9,8 23 % 42,3

Alexa Hergenröther 25,0 50% 15,0 30 % 10,5 20 % 50,5

Uwe Kleinkauf 50,0 76 % 10,0 15% 6,0 9 % 66,0

Ilonka Nußbaumer 2

Yvonne Siebert 25,0 71 % 5,0 14 % 5,3 15% 35,3

Romy Siegert 25,0 87 % 0 % 3,8 14 % 28,8

Jan-Henrik Supady 25,0 58% 7,5 17 % 10,5 24 % 43,0

Dr. Matthias Victor 25,0 69 % 5,0 14 % 6,0 17 % 36,0

Gesamt 275,0 57,5 69,0 401,5

1  Aufgrund von Rundungsdifferenzen stimmt der in dieser Tabelle ausgewiesene Gesamtbetrag nicht genau mit der Summe der in der Tabelle ausgewiesenen Einzelbeträge 
überein.

2 KimFausingundIlonkaNußbaumerhabenaufeineVergütungihrerAufsichtsratstätigkeitverzichtet.

VergleichendeDarstellungderVergütungs- 
und Ertragsentwicklung

FürdenVergleichmitderEntwicklungderdurchschnittlichenVergü-
tungderArbeitnehmer*innenwirdaufdiedurchschnittlicheVergü-
tungderBelegschaftderSMAAGabgestellt,dadieVergütungen
insbesondere in den ausländischen Tochtergesellschaften vielfältig 
sind.DieseVergleichsgruppewurdeauchbeiderPrüfungderAnge-
messenheitderVergütungderMitgliederdesVorstandsherangezo-
gen.DabeiwurdedieVergütungallerMitarbeitenden,einschließlich
der leitenden Angestellten im Sinne des § 5Abs. 3BetrVG,berück-
sichtigt.SoweitMitarbeitendezugleicheineVergütungalsMitglied
desAufsichtsratsderSMAAGerhalten,wurdedieseVergütungnicht
berücksichtigt.ZurbesserenVergleichbarkeitwurdedieVergütung
vonTeilzeitarbeitskräftenaufVollzeitäquivalentehochgerechnet.

VergleichjährlicheVeränderungderAufsichtsratsvergütung 
gemäß § 162Abs. 1Nr.2AktG 
 
Jährliche Veränderung 2022  

ggü. 2021
2021  

ggü. 2020

Aufsichtsratsvergütung1

Roland Bent 0 % 3 %

Martin Breul 73 %

Oliver Dietzel 0 % 0 %

Kim Fausing2 0 % 0 %

Johannes Häde 0 % 0 %

Alexa Hergenröther 2 % 2 %

Uwe Kleinkauf 83 %

Ilonka Nußbaumer2 0 % 0 %

Yvonne Siebert -6 % 2 %

Romy Siegert 73 %

Jan-Henrik Supady 80 %

Dr. Matthias Victor -4 % 2 %

Ertragsentwicklung

SMA Solar Technology AG3 249,4 % -85,7%

SMA Gruppe4 728,1 % -88,2 %

Durchschnittliche Vergütung der  
Mitarbeitenden auf Vollzeitäquivalentbasis

Mitarbeitende der Gesellschaft 3 % 8 %

1  Veränderungen ergeben sich insbesondere aus dem Zeitpunkt des Eintritts  
indenAufsichtsrat,demjeweiligenAusscheidenundderSitzungsanzahl.

2 KeineVergütungindenJahren2020,2021und2022
3  Jahresergebnis im Sinne des § 275Abs.2Nr.17HGB.
4  EBITDA der SMA Gruppe nach Anpassung; Anpassungen,  

(sieheKapitel2.2desGeschäftsbericht2022)
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An die SMA Solar Technology AG, Niestetal

 
PRÜFUNGSURTEIL

WirhabendenVergütungsberichtderSMA Solar Technology AG, 
Niestetal,fürdasGeschäftsjahrvom1. Januar 2022 bis zum 
31. Dezember2022daraufhinformellgeprüft,obdieAngabennach
§ 162Abs. 1und2AktGimVergütungsberichtgemachtwurden.In
Einklang mit § 162Abs. 3AktGhabenwirdenVergütungsbericht
nichtinhaltlichgeprüft.

NachunsererBeurteilungsindimbeigefügtenVergütungsberichtin
allen wesentlichen Belangen die Angaben nach § 162Abs. 1 und 2 
AktGgemachtworden.UnserPrüfungsurteilerstrecktsichnichtauf
denInhaltdesVergütungsberichts.

 
GRUNDLAGEFÜRDASPRÜFUNGSURTEIL

WirhabenunserePrüfungdesVergütungsberichtsinÜbereinstim-
mung mit § 162Abs. 3AktGunterBeachtungdesIDWPrüfungsstan-
dards:DiePrüfungdesVergütungsberichtsnach§ 162Abs. 3 AktG 
(IDWPS870(08.2021))durchgeführt.UnsereVerantwortungnach
dieserVorschriftunddiesemStandardistimAbschnitt„Verantwortung
desWirtschaftsprüfers“unseresVermerksweitergehendbeschrieben.
WirhabenalsWirtschaftsprüferpraxisdieAnforderungendesIDW
Qualitätssicherungsstandards:AnforderungenandieQualitätssiche-
runginderWirtschaftsprüferpraxis(IDWQS1)angewendet.Die
BerufspflichtengemäßderWirtschaftsprüferordnungundderBerufs-
satzungfürWirtschaftsprüfer/vereidigteBuchprüfereinschließlichder
AnforderungenandieUnabhängigkeithabenwireingehalten.

VERANTWORTUNGDESVORSTANDSUNDDESAUFSICHTSRATS

DerVorstandundderAufsichtsratsindverantwortlichfürdieAufstel-
lungdesVergütungsberichts,einschließlichderdazugehörigenAnga-
ben, der den Anforderungen des § 162AktGentspricht.Fernersindsie
verantwortlichfürdieinternenKontrollen,diesiealsnotwendigerach-
ten,umdieAufstellungeinesVergütungsberichts,einschließlichder
dazugehörigen Angaben, zu ermöglichen, der frei von wesentlichen — 
beabsichtigtenoderunbeabsichtigten—falschenDarstellungenist.

VERANTWORTUNGDESWIRTSCHAFTSPRÜFERS

UnsereZielsetzungist,hinreichendeSicherheitdarüberzuerlangen,
obimVergütungsberichtinallenwesentlichenBelangendieAnga-
ben nach § 162Abs. 1und2AktGgemachtwordensind,undhierü-
bereinPrüfungsurteilineinemVermerkabzugeben.

WirhabenunserePrüfungsogeplantunddurchgeführt,dasswir
durcheinenVergleichderimVergütungsberichtgemachtenAnga-
ben mit den in § 162Abs. 1 und 2 AktG geforderten Angaben die 
formelleVollständigkeitdesVergütungsberichtsfeststellenkönnen.In
Einklang mit § 162Abs. 3 AktG haben wir die inhaltliche Richtigkeit 
der Angaben, die inhaltliche Vollständigkeit der einzelnen Anga-
benoderdieangemesseneDarstellungdesVergütungsberichtsnicht
geprüft.

 
UMGANGMITETWAIGENIRREFÜHRENDENDARSTELLUNGEN

ImZusammenhangmitunsererPrüfunghabenwirdieVerantwortung,
denVergütungsberichtunterBerücksichtigungderKenntnisseaus
derAbschlussprüfungzulesenunddabeifürAnzeichenaufmerksam
zubleiben,obderVergütungsberichtirreführendeDarstellungenin
Bezug auf die inhaltliche Richtigkeit der Angaben, die inhaltliche Voll-
ständigkeit der einzelnen Angaben oder die angemessene Darstel-
lungdesVergütungsberichtsenthält.

FallswiraufGrundlagedervonunsdurchgeführtenArbeitenzudem
Schlussgelangen,dasseinesolcheirreführendeDarstellungvorliegt,
sindwirverpflichtet,überdieseTatsachezuberichten.Wirhabenin
diesemZusammenhangnichtszuberichten.

FrankfurtamMain,9. März 2023

BDO AG  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

gez.Gebhardt  gez.Dr. Faßhauer  
Wirtschaftsprüfer  Wirtschaftsprüfer

VERMERK DES UNABHÄNGIGEN 
WIRTSCHAFTSPRÜFERS ÜBER DIE 
PRÜFUNG DES VERGÜTUNGS- 
BERICHTS NACH § 162 ABS. 3 AKTG
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A) BESCHREIBUNGDESVERGÜTUNGSSYSTEMS 
FÜRDIEAUFSICHTSRATSMITGLIEDER

Der Aufsichtsrat der SMA Solar Technology AG(der„Aufsichtsrat“)
berätundüberwachtdieGeschäftsführungdurchdieMitgliederdes
Vorstands und nimmt die Aufgaben wahr, die ihm durch Gesetz und 
Satzungzugewiesensind.EristindieStrategieundPlanungsowie
inalleFragenvongrundlegenderBedeutungfürdasUnternehmen
eingebunden.MitBlickaufdiese–inQuantitätundQualitätzuneh-
menden–verantwortungsvollenAufgabensollendieMitglieder
desAufsichtsratseineangemesseneVergütungerhalten,dieauch
den zeitlichen Anforderungen an das Aufsichtsratsamt hinreichend 
Rechnungträgt.DarüberhinausstellteineauchimHinblickaufdas
MarktumfeldangemesseneAufsichtsratsvergütungsicher,dassder
GesellschaftauchinZukunftqualifizierteKandidatinnenundKandi-
datenfürdenAufsichtsratzurVerfügungstehen.Damitträgtdieange-
messeneVergütungderAufsichtsratsmitgliederzurFörderungder
Geschäftsstrategie und der langfristigen Entwicklung der SMA Solar 
Technology AGbei.

Diesem Anspruch wird die in § 11derSatzungfestgelegteVergütung
gerecht.HöheundStrukturderVergütungderAufsichtsratsmitglieder
sindimVergleichzurVergütungderAufsichtsratsmitgliederanderer
vergleichbarerUnternehmenmarktüblich.

DieausschließlichfesteVergütungdesAufsichtsratsistnachAuffas-
sung der Gesellschaft geeignet, der unabhängigen Beratungs- und 
Kontrollfunktion des Aufsichtsrats Rechnung zu tragen, stärkt die 
Unabhängigkeit der Aufsichtsratsmitglieder und entspricht den Erwar-
tungenzahlreicherInvestorenundStimmrechtsberater.

a.ZusammensetzungderVergütung 
 
DieVergütungderMitgliederdesAufsichtsratserfolgtaufderGrund-
lage von § 11derSatzung.DieMitgliederdesAufsichtsratserhalten
eineFestvergütung,Nebenleistungen(bestehendausAuslagenersatz
undVersicherungsschutz)und,sofernsieeineTätigkeitinAusschüssen
desAufsichtsratsausüben,eineVergütungfürdieseAusschusstätigkeit
sowieSitzungsgeld.

aa)VergütungfürdieTätigkeitimAufsichtsrat 
 
JedesMitglieddesAufsichtsratserhältjährlich50.000 Euro, der 
Vorsitzende des Aufsichtsrats das Zweifache und der stellvertretende 
VorsitzendedasEineinhalbfachedervorgenanntenfestenVergütung
eineseinfachenMitglieds.

 bb)VergütungfürdieTätigkeitineinemAusschussdesAufsichtsrats

FürdieMitgliedschaftimPrüfungsausschusserhaltendieMitglieder
eineweiterejährlicheVergütungvon18.750 Euro, die Mitglieder des 
PräsidialausschusseseineweiterejährlicheVergütungvon7.500 Euro, 
der jeweilige Vorsitzende des vorgenannten Ausschusses das Zwei-
fachedervorgenanntenVergütung.DieMitgliedschaftineinem
weiterenAusschuss,z.B.demNominierungsausschussoderdemAus-
schuss nach § 27Abs. 3 Mitbestimmungsgesetz, wird nicht gesondert 
vergütet.

cc) Sitzungsgeld 
 
 Daneben erhalten die Mitglieder des Aufsichtsrats ein Sitzungsgeld, 
das pro Teilnahme an einer Sitzung des Aufsichtsrats oder eines sei-
nerAusschüsse750beträgt,beimehrerenSitzungenaneinemTag
maximal1.500 Euro.

dd) Nebenleistungen (Auslagenersatz, Umsatzsteuer,  
Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung) 
 
Daneben werden den Mitgliedern des Aufsichtsrats derzeitig die in 
AusübungihresAmtesentstandenenAuslagenerstattet,zudenen
gegebenenfallsauchdievonihnenaufihreVergütungunddieAus-
lagengesetzlichgeschuldeteUmsatzsteuergehört.Darüberhinaus
werden die Mitglieder des Aufsichtsrats in eine im Interesse der 
Gesellschaft von dieser in angemessener Höhe unterhaltene Vermö-
gensschaden-HaftpflichtversicherungfürOrganeundbestimmteFüh-
rungskräfte einbezogen, deren Prämie von der Gesellschaft entrichtet 
wird.

ee)VerhältnisvonfestenundvariablenVergütungsbestandteilen 
 
DakeinevariableVergütunggezahltwird,beträgtderrelativeAnteil
derFestvergütungstets100%.

IV.  VERGÜTUNG DER MITGLIEDER 
DES VORSTANDS UND DES 
AUFSICHTSRATS
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b.VerfahrenzurFest-undUmsetzungsowieÜberprüfung 
derVergütungfürdenAufsichtsrat

VergütungsbezogeneRechtsgeschäfteimSinnevon§ 87a Absatz 1 
Satz 2Nr.8AktGwurdenmitdenMitgliederndesAufsichtsratsnicht
abgeschlossen.DadieVergütungderMitgliederdesAufsichtsratsauf
der Grundlage der durch die Hauptversammlung beschlossenen Sat-
zungsregelungerfolgt,wurdendieVergütungs-undBeschäftigungsbe-
dingungenderArbeitnehmer*innenbeiderFestsetzungderVergü-
tungderMitgliederdesAufsichtsratsnichtberücksichtigt.

ÜberdieVergütungderMitgliederdesAufsichtsratswirdaufVor-
schlag des Vorstands und des Aufsichtsrats mindestens alle vier 
JahredurchdieHauptversammlungBeschlussgefasst.Soweitdie-
serBeschlussdieBestätigungderVergütungdesAufsichtsratszum
Gegenstandhat,genügtfürdieBeschlussfassungdieMehrheitder
abgegebenenStimmen.SoweitdurchdenBeschlusseineÄnderung
derVergütungerfolgensoll,setztdieserBeschlusseinegleichzei-
tige Anpassung der entsprechenden Satzungsregelungen voraus; 
hierfüristdieMehrheitderabgegebenenStimmenerforderlichsowie
die Mehrheit von Dreiviertel des in der Hauptversammlung bei der 
BeschlussfassungvertretenenGrundkapitals.

VordemVorschlagandieHauptversammlungüberprüfenVorstand
undAufsichtsrat,obdieVergütungderMitgliederdesAufsichtsrats
gemäß den Regelungen in der Satzung nach wie vor angemessen 
undmarktgängigist.

DieVergütungderAufsichtsratsmitgliederistin§ 11 der Satzung der 
Gesellschaftgeregelt,derwiefolgtlautet.

§ 11 Vergütung

(1) Ein Mitglied des Aufsichtsrats erhält neben dem Ersatz seiner 
AuslageneinejährlicheVergütunginHöhevon50.000 Euro.DerVor-
sitzende des Aufsichtsrats erhält das 2-fache und der stellvertretende 
Vorsitzendedas1,5-fachedervorgenanntenVergütung.

(2)EinMitglieddesPrüfungsausschussesdesAufsichtsratserhälteine
weiterejährlicheVergütungvon18.750 Euro.DerVorsitzendedes
Ausschusseserhältdas2-fachedervorgenanntenweiterenVergütung.

(3) Ein Mitglied des Präsidialausschusses des Aufsichtsrats erhält eine 
weiterejährlicheVergütungvon7.500 Euro.DerVorsitzendedesAus-
schusseserhältdas2-fachedervorgenanntenweiterenVergütung.

(4)MitgliederweitererAusschüsse,wiezumBeispieldesNominie-
rungsausschusses und des Ausschusses nach § 27Abs. 3 Mitbestim-
mungsgesetz,erhaltenkeinegesonderteVergütung.

(5)DieGesellschaftgewährtjedemMitglieddesAufsichtsratsfürdie
Teilnahme an einer Sitzung des Aufsichtsrats oder eines seiner Aus-
schüsse,denenerangehört,einSitzungsgeldinHöhevon750,-Euro,
bei mehreren Sitzungen an einem Tage maximal das 2-fache des 
Sitzungsgeldes.

(6) Die Gesellschaft erstattet den Mitgliedern des Aufsichtsrats 
zusätzlichdieaufdieVergütungunddieErstattungvonAuslagen
anfallendeUmsatzsteuer.DieVergütungistzahlbarnachAblaufdes
Geschäftsjahres.

(7) Die Mitglieder des Aufsichtsrats werden in eine im Interesse der 
Gesellschaft von dieser in angemessener Höhe unterhaltene Vermö-
gensschaden-HaftpflichtversicherungfürOrganeundbestimmteFüh-
rungskräfteeinbezogen.DiePrämiehierfürentrichtetdieGesellschaft.

(8) Die Regelungen dieses § 11geltenerstmalsfürdiefürdas
Geschäftsjahr2023zuzahlendeVergütung.

DasderzeitiggültigeVergütungssystemfürAufsichtsratsmitgliederist
überunsereInternetseiteunterhttp://www.SMA.de/InverstorRela-
tions/Governancezugänglich. 

B) BESCHREIBUNGDESVERGÜTUNGSSYSTEMSFÜRDIE
VORSTANDSMITGLIEDER

1. GrundsätzedesVergütungssystems

  DasSystemderVorstandsvergütungistsokonzipiert,dass
es wesentlich zur Förderung der Geschäftsstrategie sowie 
zur langfristigen und nachhaltigen positiven Entwicklung 
der SMA Solar Technology AGbeiträgt.DasSystemwurde
vomAufsichtsratsplenumbeschlossen.EsistGrundlagefür
alleVergütungsvereinbarungenmitVorstandsmitgliedernder
SMA Solar Technology AG,derenBestellungnachdem1. Juni 
2023neuerfolgtoderverlängertwird.DerAufsichtsratüber-
prüftregelmäßigdasVergütungssystemfürdenVorstandund
legtZielvorgabenfürdievariablenVergütungsbestandteilefest.
Das Gremium orientierte sich bei der Gestaltung des nachfol-
genddargestelltenVergütungssystemsundderFestlegungder
Vorstandsvergütunginsbesondereannachfolgendunter1.1bis
1.4dargestelltenGrundsätzen:

1.1 Grundsatz1–UnterstützungderKonzernstrategie

  MitderStrategie2025hatsichSMAklareundambitionierte
ZielefürdienächstenJahregegeben.

  DasVergütungssystemdesVorstandsincentiviertdieVorstands-
mitglieder zur nachhaltigen und langfristigen Erreichung dieser 
Ziele,indemderenErfüllungsgraddeutlichenEinflussaufdie
HöhedertatsächlichandenVorstandzuzahlendenVergütung
hat.InsbesonderedieAbschnitte1.4,4.2.1und4.3.1stellen
dar,welcheZielthemenfürdieZielvereinbarungenmitdemVor-
standgenutztwerden.SoweitindiesenAbschnitteneinKatalog
von Zielkriterien beschrieben ist, wird der Aufsichtsrat bei Festle-
gung konkreter Zielkriterien diejenigen auswählen, welche zum 
Zeitpunkt der Festlegung jeweils den größtmöglichen Beitrag 
zurFörderungderGeschäftsstrategieleisten.
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1.2 Grundsatz2–Angemessenheitimhorizontalen 
und vertikalen Vergleich

  DieVergütungderVorstandmitgliederistwettbewerbsfähigund
marktüblich,wobeieinerseitszumVergleichUnternehmenähnli-
cher Größe und Komplexität herangezogen werden und ande-
rerseitsdasVerhältnisderVorstandsvergütungzurVergütung
desoberenFührungskreisesundderBelegschaftinsgesamt,
dabeiauchinderzeitlichenEntwicklung,betrachtetwerden.
DiewirtschaftlicheLagederGesellschaftwirdimVergütungs-
systemberücksichtigt.DurcheineVerknüpfungdesSystemsfür
dieVorstandsvergütungmitdemVergütungssystemfürdieFüh-
rungskräfte ist sichergestellt, dass beide Systeme vergleichbare 
Zieleincentivieren.

1.3 Grundsatz3–Leistungsbezogenheit

  DieHöhederVorstandsvergütunghängtzueinemwesentlichen
Teil vom Erreichungsgrad bestimmter Zielkriterien ab, wodurch 
dieVergütungmitderLeistungdesjeweiligenVorstandsmit-
gliedsverknüpftwird.EinehoheLeistungwirktvergütungser-
höhend, während ein niedriger Zielerreichungsgrad zu einer 
signifikantenSenkungderVergütungführt.

1.4 Grundsatz4–LangfristigeundnachhaltigeAusrichtung

  DasVergütungssystemfördertinsbesonderedielangfristigeund
nachhaltigeEntwicklungderGesellschaftundderenWertes.
AusdiesemGrundistdielangfristigevariableVergütungdeut-
lichhöheralsdiekurzfristigevariableVergütung.

  ZudemsindindenZielvorgabenfürdielangfristigevariable
Vergütungstetsauchnicht-finanzielleZiel-Kriterienhinsichtlich
Umwelt, Soziales und Governance (ESG-Ziele) enthalten, wel-
che die Entscheidungen im Sinne der nachhaltigen Unterneh-
mensentwicklunghonorieren.

 
2. VerfahrenzurFestlegung,ÜberprüfungundUmsetzungdes

Vergütungssystems

  DerAufsichtsratsetztdasSystemderVorstandsvergütungin
Einklang mit den gesetzlichen Vorgaben in §§ 87Abs. 1, 87a 
Abs. 1AktGfest.DabeiwirdderAufsichtsratvonseinemPräsi-
dialausschussunterstützt.DieserentwickeltunterBerücksichti-
gung der gesetzlichen Vorgaben sowie der Empfehlungen des 
DCGKinseinerjeweilsgeltendenFassungEmpfehlungenzum
SystemderVorstandsvergütung,überdievomAufsichtsratim
ZugeseinerBeschlussfassungausführlichberatenwird.Präsidi-
alausschuss und Aufsichtsrat können bei Bedarf externe Berater 
hinzuziehen,dievonZeitzuZeitgewechseltwerden.Beideren
Mandatierung wird auf ihre Unabhängigkeit vom Vorstand und 
vomUnternehmengeachtet.DiegeltendenRegelungendes
AktiengesetzesunddesDCGKsowiederGeschäftsordnung

desAufsichtsratszurBehandlungvonInteressenkonfliktenim
Aufsichtsrat werden auch beim Verfahren zur Fest- und Umset-
zungsowiezurÜberprüfungdesVergütungssystemsbeachtet.

  DasvomAufsichtsratbeschlosseneVergütungssystemwirdder
HauptversammlungzurBilligungvorgelegt.

  Billigt die Hauptversammlung das jeweils zur Abstimmung 
gestellteVergütungssystemnicht,wirdnach§ 120aAbs. 3 
AktG spätestens in der darauffolgenden ordentlichen Haupt-
versammlungeinüberprüftesVergütungssystemzumBeschluss
vorgelegt.

  DerPräsidialausschussbereitetdieregelmäßigeÜberprüfung
desSystemszurVergütungderVorstandsmitgliederdurchden
Aufsichtsratvor.Soweiterforderlich,empfiehlterdemAufsichts-
ratÄnderungendesSystems.BeijederwesentlichenÄnderung
desVergütungssystems,mindestensjedochallevierJahre,wird
dasVergütungssystemnach§ 120aAbs. 1 Satz 1 AktG der 
HauptversammlungzurBilligungvorgelegt.

 
3. ErmittlungderkonkretenZiel-Gesamtvergütung 

(Struktur und Höhe)

  DerAufsichtsratlegtimEinklangmitdemVergütungssystem
jeweilsfürdenZeitraumderBestellungeinesVorstandmitglie-
des zum Vorstand der Gesellschaft die Höhe der Ziel-Gesamt-
vergütungfürjedesVorstandsmitgliedfest.Richtschnurhierfür
ist,dassdiejeweiligeVergütungineinemangemessenen
VerhältniszudenAufgabenundLeistungendesVorstands-
mitgliedssowiezurLagederGesellschaftsteht,dieübliche
VergütungnichtohnebesondereGründeübersteigtundauf
eine langfristige und nachhaltige Entwicklung der SMA Solar 
Technology AGausgerichtetist.ZudiesemZweckwerden
sowohl externe als auch interne Vergleichsbetrachtungen 
angestellt: 

3.1 Horizontaler(externer)Vergleich

  ZurBeurteilungderAngemessenheitundÜblichkeitderkonkre-
tenGesamtvergütungderVorstandsmitgliederimVergleichzu
anderenUnternehmenziehtderAufsichtsratVergütungsdaten
vonUnternehmendesM-Daxheran.SoweitderAufsichtsrat
Unternehmen aus anderen Indizes oder nicht-börsennotierte 
Unternehmenheranzieht,werdendieseimVergütungsbericht
offengelegt.

3.2 Vertikaler(interner)Vergleich

  Der vertikale Vergleich betrifft das Verhältnis der Vorstands-
vergütungzurVergütungdesoberenFührungskreisesundder
Belegschaft der Gesellschaft, wobei auch die zeitliche Entwick-
lungberücksichtigtwird.
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  DenoberenFührungskreishatderAufsichtsratzudiesemZweck
dergestaltfestgelegt,dasserdieFührungsebenenunterhalb
des Vorstands umfasst, die gemäß des internen Job-Grading-
ModelszumKreisderzweioberstenFührungsebenenunterhalb
desVorstandesgehören.DieweitereBelegschaftumfasstdie
übrigenfestangestelltenMitarbeiter*inneninDeutschland.

  Im Falle von wesentlichen Verschiebungen der Relationen zwi-
schenderVergütungdesVorstandsundderVergleichsgruppen
prüftderAufsichtsratdieUrsachenundnimmtbeiFehlensachli-
cherGründegegebenenfallseineAnpassungderVorstandsver-
gütungvor.

3.3 DifferenzierungnachAnforderungsprofil

  DerAufsichtsratberücksichtigtbeiderHöhederZiel-Gesamt-
vergütungdieFunktionunddenVerantwortungsbereichdesein-
zelnenVorstandsmitglieds.NachpflichtgemäßemErmessendes
AufsichtsratssinddaherfunktionsspezifischeDifferenzierungen
zulässig,beidenenKriterienwieMarktüblichkeit,Erfahrungdes
jeweiligen Vorstandsmitglieds und verantwortetes Vorstandsres-
sortzuberücksichtigensind.

3.4 Höchstgrenzen/Maximal-Gesamtvergütung

  Zusätzlich hat der Aufsichtsrat entsprechend der Anforde-
rung des § 87aAbs. 1 Satz 2Nr.1AktGeinebetragsmäßige
HöchstgrenzefürdieSummeallerVergütungskomponenten
einschließlich Nebenleistungen und Versorgungsaufwände fest-
gelegt(nachfolgend„Maximalvergütung“).

  DieMaximalvergütungbeträgtfürdenVorstandssprecherEuro
3,95 Mio.undfürdieübrigenordentlichenVorstandsmitglieder
jeweils2,35 Mio.DieseHöchstgrenzenbeziehensichjeweils
auf die Summe aller Zahlungen und sonstigen geldwerten Vor-
teile,dieausdenVergütungsregelungenfüreinGeschäftsjahr
resultieren.

  DieMaximalvergütungstelltnichtdievomAufsichtsratange-
strebteoderzwingendalsangemessenangeseheneVergü-
tungshöhedar.SiesetztlediglicheinenabsolutenRahmennach
oben,umeineunverhältnismäßighoheVorstandsvergütungzu
vermeiden.SieistdaherdeutlichvonderZiel-Gesamtvergütung
zuunterscheiden.

3.5 Überblick:StrukturundKomponentender
Ziel-Gesamtvergütung

  DasVergütungssystemsiehtgrundsätzlichfesteerfolgsunabhän-
gigesowievariableerfolgsabhängigeVergütungsbestandteile
vor.

  DiefestenerfolgsunabhängigenVergütungsbestandteileumfas-
sendieaufzwölfMonatsgehälteraufgeteiltejährlichefixe
Grundvergütung,SonderzahlungensowieSachbezügeund
sonstigeNebenleistungen.

  DievariablenerfolgsabhängigenVergütungsbestandteile
umfasseneinekurzfristigeVergütungskomponente(Jahresbo-
nus)sowieeinelangfristigeVergütungskomponente(langfristi-
gerBonus).FürdievariablenVergütungsbestandteilewerden
vor Beginn jedes Geschäftsjahrs durch den Aufsichtsrat mit Blick 
auf die strategischen Ziele, die Nachhaltigkeitsziele, die Vorga-
ben aus §§ 87,87aAktGunddenDCGKinseinerjeweiligen

  Fassung Zielkriterien festgesetzt, deren Erreichungsgrad die 
HöhedertatsächlichenAuszahlungbestimmt.

  DielangfristigenwiediefinanziellenkurzfristigenZielewerden
hierbeiinderRegelfüralleVorstandsmitgliedereinheitlichfest-
gelegt,diekurzfristigennicht-finanziellenZielewerdeninder
Regel bezogen auf das jeweilige Vorstandsmitglied gesondert 
festgelegt.

  DieAnteiledereinzelnenVergütungsbestandteilewerdennach-
folgend in prozentualen Bandbreiten bezogen auf die Gesamt-
Zielvergütungangegeben.DiekonkretenAnteilekönnenin
Abhängigkeit von der funktionalen Differenzierung sowie einer 
etwaigenAnpassungimRahmenderjährlichenÜberprüfungder
Vergütungvariieren.BeimVorstandssprechertragendiejährliche
erfolgsunabhängigefixeVergütung(ohneSonderzahlungen)
zwischen40%und60%,derJahresbonuszwischen15%und 
25%,derlangfristigeBonuszwischen25%und40%zur
Gesamt-Zielvergütungbei.BeidenübrigenordentlichenVor-
standsmitgliedernmachtdiejährlicheerfolgsunabhängigefixe
Vergütung(ohneSonderzahlungen)zwischen40%und60%,
derJahresbonuszwischen15%und25%,derlangfristigeBonus
zwischen25%und40%derGesamt-Zielvergütungaus,wobei
derAufsichtsratbeineubestelltenVorstandsmitgliedernfürdie
ersten3JahreunterBerücksichtigungderBerufs-undLebenser-
fahrungdesneuenVorstandsmitgliedsoderausdenunter4.1.3
genanntenGründenvondenvorstehendenBandbreitenabwei-
chendarf. 

4. VergütungsbestandteileimDetail

4.1 ErfolgsunabhängigefixeVergütung

4.1.1 Grundvergütung

 DieGrundvergütungisteineaufdasgesamteGeschäftsjahr
bezogenefixeVergütung,dieinzwölfgleichhohenMonatsra-
tenausgezahltwird.

4.1.2Nebenleistungen

  Die den Vorständen im Zusammenhang mit ihrer Vorstandstätig-
keit gewährten Nebenleistungen umfassen im Wesentlichen:

 → firmenseitiggewährteSachbezüge,wiedieBereitstellungeines
Dienstwagens auch zur privaten Nutzung,
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 → ZuschüssezuVersicherungen,wieBeiträgezueinerange-
messenen Unfallversicherung sowie zur Renten-, Kranken- und 
Pflegeversicherung,

 →  eine angemessene D&O-Versicherung mit Selbstbehalt gemäß 
§ 93Abs. 2 Satz 3 AktG, 

 → KostenübernahmefürVorsorgeuntersuchungen,

 → sowieggf.weitereüblicheundangemesseneNebenleistungen.

4.1.3Sonderzahlungen(PrämienfürbesondereLeistungenundZusa-
gen im Zusammenhang mit dem Beginn der Tätigkeit oder einer 
Dienstsitzänderung)

  Die Gesellschaft kann als Sonderzahlungen Prämien an die 
VorstandsmitgliederinAnerkennungfürbesondereLeistungen
gewähren.SolchePrämiengeltenalsfreiwilligeLeistungen,auf
dieeinRechtsanspruchnichtbestehtunddurchdieauchfürdie
ZukunfteinRechtsanspruchnichterworbenwird.

 DieGesellschaftkannweiterhinangemessenemarktübliche
Zusagen im Zusammenhang mit dem Beginn der Tätigkeit im 
VorstandbeziehungsweisederÄnderungdesDienstsitzesertei-
len,insbesonderedurchÜbernahmevonUmzugskostenoder
zeitlich befristet von Kosten einer Zweitwohnung, oder einen 
AusgleichfürdenVerfallvonLeistungendesVorarbeitgebers
gewähren.

4.2 KurzfristigevariableVergütung–Jahresbonus

  Die Vorstandsmitglieder erhalten einen Jahresbonus, dessen 
Höhe sich am Erreichungsgrad von durch den Aufsichtsrat 
jährlichneufestgelegtenZielenbemisst.MitjedemVorstands-
mitgliedistimDienstvertrageinZielbetragfürdenJahresbonus
unterBerücksichtigungeinesZielerreichungsgradesvon100%
(„Basiszielbetrag“)vereinbart,derimFalleeinerZielüberschrei-
tungbismaximal150%(Cap)gewährtwird.

4.2.1FinanzielleundnichtfinanzielleLeistungskriterien

  Die Höhe des in einem Geschäftsjahr auszuzahlenden Jahres-
bonus hängt davon ab, inwieweit ein Vorstandsmitglied die 
Zieleerreicht,diederAufsichtsratfürdiesesVorstandsmitglied
alsLeistungskriterienimSinnedes§ 87aAbs. 1 Satz 2Nr.4
AktGfestlegt.

  Dabei werden jeweils zwei auf das Gesamtunternehmen bezo-
genefinanzielleKomponentenwiefolgtfestgelegt:

 1. Alserste,unabänderlicheKomponentewirdjährlichein
finanziellesLeistungszielbezogenaufdasErgebnisvor
Ertragssteuerung(„EBIT“)gemäßdesvomAbschlussprü-
fergeprüftenKonzernabschlusseseinesGeschäftsjahres
(finanziellesKriterium)festgelegt.

 2. AlszweiteKomponentelegtderAufsichtsrateinweiteres,
inderRegeljährlichwechselndesfinanziellesLeistungsziel
unterBerücksichtigungderaktuellenGeschäftsstrategie
ausdenjenigenvomUnternehmenermitteltenfinanziellen
Kennzahlenfest,diewichtigeGradmesserfürdasWachs-
tums-,Ertrags-,Vermögens-oderFinanzprofildesKonzerns
sind, wie beispielsweise 
 
a. den„Umsatz“, 
b. den„FreeCashflow“, 
c. das„WorkingCapital“, 
d. die„Kapitalrendite-ROCE“etc., 

 jeweilsgemäßdesvomAbschlussprüfergeprüftenKonzernab-
schlusseseinesGeschäftsjahres.

  Als dritte Komponente legt der Aufsichtsrat zwei Ziele bezogen 
aufdiejeweilige„PersönlicheLeistung“proVorstandsmitglied
fest,diezumindestens50%ausnichtfinanziellenKriterien
bestehen.

  Die Zielwerte aller drei Komponenten werden vom Aufsichtsrat 
geschäftsjährlich vorab neu festgelegt, ebenso wie die jeweili-
genWerte,dieeinerseitsdenCapvon150%sowieande-
rerseits die Untergrenze bilden, ab deren Unterschreiten der 
jeweiligeBonusanteilvollständigentfällt.BeiderFestlegung
derpersönlichen,nicht-finanziellenLeistungskriteriendefiniert
der Aufsichtsrat dabei Ziele aus einem oder mehreren der 
nachfolgenden Bereiche, um insbesondere die nachhaltige Ent-
wicklung des Unternehmens zu incentivieren:

  • Organisations-undKulturentwicklung(z.B.Entwicklung
der unternehmensinternen Wertekultur, Diversity, Mit-
arbeitenden-Zufriedenheit,fachbereichsübergreifende
Zusammenarbeit)

  • FörderungderNachhaltigkeitdesUnternehmens(z.B.
ErhöhungderQualitätundLebensdauerderProdukte;Ver-
ringerung des Ressourcenbedarfs)

  • MarkterschließungundKundenorientierung(z.B.neue
Märkte, neue Produkt- oder Kundensegmente)

  • Unternehmensentwicklung(z.B.Reorganisation,Effizienz-
steigerung, strategische Allianzen)

  DieLeistungskriterienunddieZielerreichungfürdiepersönli-
chenZielesollennachvollziehbarundverifizierbarsein.

  EinenachträglicheÄnderungderZielwerteundderVer-
gleichsparameterist–vorbehaltlichderRegelungin5.2
–ausgeschlossen.
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4.2.2GewichtungundBerechnung

 DieKomponente(1)„EBIT“fließtzu40 Prozent, die Kompo-
nente(2)fürein„weiteresfinanziellesLeistungsziel“unddie
Komponente(3)fürdie„PersönlicheLeistung“fließenjezu
30 ProzentindenJahresbonusein.

 Jededer3Komponentenkannjeweilsbiszu150 Prozenterfüllt
werden.BeiUnterschreitenvonfestgelegtenUntergrenzen
derjeweiligenKomponentenwerdendiesemit„0“gewertet.
Zwischenwertesindlinearzuermitteln.Erreichtdergewichtete
Durchschnitt der Prozentwerte der Komponenten 100 Prozent, 
entsteht ein Anspruch auf den vollen vereinbarten Zielbetrag 
fürdenJahresbonus.EineÜbererfüllungdervereinbartenZiele
führtggf.insgesamtzueinemhöherenJahresbonusbiszurErrei-
chungdesCapfürdenJahresbonus.

4.2.3Auszahlung

  Nach dem Ende des Geschäftsjahrs wird die Zielerreichung 
fürjedesfinanzielleLeistungskriteriumaufGrundlagedes
geprüftenKonzernabschlussesderSMAAGerrechnet.Ferner
bewertetderAufsichtsratdenErfüllungsgradderpersönlichen
Ziele.DasErgebniswirdentsprechenddervorstehendbeschrie-
benenGewichtungmitdem(anteiligen)Zielbetragfürden
Jahresbonus multipliziert und so der Bruttowert des Jahresbonus 
festgestellt.

  Erstreckt sich die Tätigkeit des Vorstandsmitglieds nicht auf ein 
vollesGeschäftsjahr,erhälteszumursprünglichvorgesehenen
AuszahlungszeitpunktfürjedenMonatdesGeschäftsjahrs,in
demestätigwar,einZwölftelderfürdasgesamteGeschäfts-
jahraufBasisderursprünglichfestgelegtenZieleundVer-
gleichsparameterermitteltenkurzfristigenvariablenVergütung.

 SoweitderBrutto-Jahresbonusdenin4.2definiertenBasis-
zielbetragüberschreitet,istdasbetreffendeVorstandsmitglied
verpflichtet,dendarüberhinausgehendenBruttobetragdes
Jahresbonus zu 40 % innerhalb von 10 Wochen nach Auszah-
lung und unter Beachtung der jeweils geltenden gesetzlichen 
Regelungen–namentlichderBestimmungenüberInsider-und
Eigengeschäfte–inAktienderGesellschaftzuinvestierenund
diesejeweilsfüreinenMindestzeitraumvon3JahrenabTag
desErwerbsrechtlichundwirtschaftlichzuhalten.

4.2.4FörderungderGeschäftsstrategieundlangfristigen
Unternehmensentwicklung

 DieLeistungskriteriensollendieVorstandsmitgliederzurWert-
schaffungundzumErreichenbzw.zumÜbertreffenderkurzfris-
tigenwirtschaftlichenZieleincentivieren.DiepersönlichenZiele
geben dem Aufsichtsrat zusätzlich die Möglichkeit, individuelle 
oderkollektiveLeistungendesVorstandsanhandnichtfinanzi-
ellerLeistungskriterienzuberücksichtigen,diefürdieoperative
UmsetzungderUnternehmensstrategiemaßgeblichsind.

  Der Jahresbonus soll auch die Gesamtverantwortung aller 
VorstandsmitgliederfürdenKonzernwiedergebenunddie
ZusammenarbeitunterdenUnternehmensbereichenfördern.
AusdiesemGrundwirdfüralleVorstandsmitgliedereinheitlich
dieErreichungdesEBIT-ZielsanhandderfürdenSMAKon-
zern ermittelten Kennzahl gemessen und insoweit keine weitere 
UnterteilungnachUnternehmenseinheitenvorgenommen.Die
weiterefinanzielleKomponentesowiediepersönlichenZiele
derVorstandsmitgliederkönnenzudemfürdieVorstandsmitglie-
derganzoderteilweiseübereinstimmen.

4.3 LangfristigevariableVergütung–langfristigerBonus

4.3.1GrundzügeundErmittlung

 DieVorstandsmitgliedererhalteneinenlangfristigenBonus.

  Mit jedem Vorstandsmitglied wird im Dienstvertrag ein Zielbe-
tragfürdenJahreswertdeslangfristigenBonusunterBerück-
sichtigungeinesZielerreichungsgradesvon100%fürdie
finanziellenundnichtfinanziellenLeistungszielevereinbart
(=Basiszielbetrag),derimFalleeinerZielüberschreitungbis
maximal150%(Cap)gewährtwird.

  Der langfristige Bonus soll das langfristige Engagement der Vor-
standsmitgliederfürdasUnternehmenunddieErreichungder
GeschäftsstrategiesowiedasnachhaltigeWachstumfördern.
Daher wurden die nachfolgend dargestellten Kriterien gewählt, 
welchedieseZieleausSichtdesAufsichtsratesfördern.

  Der Zielerreichungsgrad ergibt sich aus der Erreichung von 
zwei seitens des Aufsichtsrates festgelegten, langfristigen 
Leistungszielen,vondeneneinLeistungszielnichtfinanzielle
Leistungskriterienbeinhaltenmuss.Dasaufdienichtfinanzi-
ellenLeistungskriterienentfallendeLeistungszielmussweiter
einenAnteilvonwenigstens50%deslangfristigenBonus
betragen.DerAufsichtsratwähltdasbzw.diefinanzielle(n)
Leistungsziel(e)unterBerücksichtigungderlangfristigen
GeschäftsstrategieausdenjenigenfinanziellenKennzahlen,
diewichtigeGradmesserfürdaslangfristigeWachstums-,
Ertrags-,Vermögens-oderFinanzprofildesKonzernssind,wie
beispielsweise

 e. den„Umsatz“, 
f. die„EBIT-Marge“bzw.„EBITDA-Marge“, 
g. den„FreeCashflow“, 
h. die„Kapitalrendite-ROCE“, 
i. die„Aktienrendite“etc.,

 ggf.jeweilsgemäßdervomAbschlussprüfergeprüften
Konzernabschlüsse,undstetsübereinenZeitraumvonvier
Geschäftsjahren.DabeikannderAufsichtsratauchdieEntwick-
lung von Kennzahlen der vorstehenden Art oder anderer taug-
licherKennzahlen,wiebspw.dieEntwicklungdesAktienkurses
der Gesellschaft, in Abhängigkeit von der Entwicklung dieser 
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Zahlen bei vergleichbaren Unternehmen oder bezogen auf 
einenVergleichsindex,jeweilsübereinenVier-Jahres-Zeitraum
(Benchmark)zugrundelegen.

 DasnichtfinanzielleLeistungszieldefiniertderAufsichtsrataus
einem oder mehreren der nachfolgenden Bereiche, um insbe-
sondere die nachhaltige Entwicklung des Unternehmens zu 
incentivieren:

 →  Organisations-undKulturentwicklung(z.B.Entwicklungder
unternehmensinternen Wertekultur, Diversity, Mitarbeitenden-
Zufriedenheit,fachbereichsübergreifendeZusammenarbeit)

 →  FörderungderNachhaltigkeitdesUnternehmens(z.B.Erhö-
hungderQualitätundLebensdauerderProdukte; 
Verringerung des Ressourcenbedarfs)

 →  MarkterschließungundKundenorientierung(z.B.neueMärkte,
neue Produkt- oder Kundensegmente)

 →  Unternehmensentwicklung(z.B.Reorganisation,Effizienzsteige-
rung, strategische Allianzen)

 DiejeweiligenabsolutenWertefürdieLeistungsziel(e)von
100%(Zielwerte)sowiefürdieObergrenzevon150%(Cap)
sowie die Untergrenze des jeweiligen Zielwerts werden jährlich 
fürdendannfolgendenZeitraumvonvierGeschäftsjahrenvom
Aufsichtsratneufestgelegt.

  Bei einer Zielerreichung von insgesamt 100 % wird der 
vollevereinbarteBasiszielbetragfürdenlangfristigenBonus
zugrundegelegt,beiÜberschreitendesZielwertsauchder
übersteigendeBetragbiszumZielerreichungs-Capvon150%.
Bis zum Erreichen der Untergrenze des Zielwerts entsteht kein 
Anspruch.Zwischenwertesindjeweilslinearzuermitteln.Bei
der Ermittlung der tatsächlich erreichten Zielwerte werden die 
jährlichen Werte während des jeweiligen Bewertungszeitraums 
auch zu Grunde gelegt, wenn sie einen negativen Wert auswei-
sen.ErreichtdergewichteteDurchschnittderProzentwerteder
Ziele 100 Prozent, entsteht ein Anspruch auf den vollen verein-
bartenZielbetragfürdenJahresbonus.EineÜbererfüllungder
vereinbartenZieleführtggf.insgesamtzueinemhöherenJah-
resbonusbiszurErreichungdesCapfürdenJahresbonus.

 EinenachträglicheÄnderungderZielwerteundderVer-
gleichsparameterist–vorbehaltlichderRegelungin5.2
–ausgeschlossen.

  Erstreckt sich die Tätigkeit des Vorstandsmitglieds nicht auf ein 
vollesGeschäftsjahr,erhälteszumursprünglichvorgesehenen
AuszahlungszeitpunktfürjedenMonatdesGeschäftsjahrs,in
demestätigwar,einZwölftelderfürdasgesamteGeschäfts-
jahraufBasisderursprünglichfestgelegtenZieleundVer-
gleichsparameterermitteltenlangfristigenBonus.

4.3.2Auszahlung

  Die Auszahlung des langfristigen Bonus erfolgt nach Feststel-
lung des vierten Konzernabschlusses, auch wenn der Dienstver-
tragbereitsvorAblaufdesLeistungszeitraumsendet.

  Soweit der jeweils verdiente langfristige Bonus eines Jahres 
denjeweiligenBasiszielbetragüberschreitet,istdasbetref-
fendeVorstandsmitgliedverpflichtet,dendarüberhinausgehen-
den Bruttobetrag des langfristigen Bonus zu 40 % innerhalb 
von 10 Wochen nach Auszahlung und unter Beachtung der 
jeweilsgeltendengesetzlichenRegelungen–namentlichder
BestimmungenüberInsider-undEigengeschäfte–inAktiender
GesellschaftzuinvestierenunddiesejeweilsfüreinenMindest-
zeitraum von 3 Jahren ab Tag des Erwerbs rechtlich und wirt-
schaftlichzuhalten.

4.4 BegrenzungderGesamtvergütungfüreinGeschäftsjahr

 SolltesichnachAnwendungdervorstehendunterZiff.4.1,
4.2.und4.3.sowienachstehendunterZiffer 4.5.genannten
RegelnfüreinGeschäftsjahreineGesamtvergütungergeben,
diedenvomAufsichtsratfürdasjeweiligeVorstandsmitglied
festgelegtenMaximalbetragübersteigenwürde,istwiefolgtzu
verfahren:

 DiefürdasbetreffendeGeschäftsjahrzuzahlendevariable
Vergütungistsoweitzukürzen,dassdieGesamtvergütungden
Maximalbetragnichtübersteigt.DasjeweiligeVorstandsmit-
gliedhatdannnurAnspruchaufdiesichnachKürzungerge-
bendevariableVergütung.

4.5 AnrechnungbeiAusübungvonNebentätigkeiten

 SoferndasVorstandsmitgliedfürTätigkeitenimAuftragder
Gesellschaft bei anderen Konzerngesellschaften oder Dritten 
(andereGesellschaften,öffentlicheÄmter,Aufsichtsrats-oder
Verwaltungsräteetc.)Aufwandsentschädigungenoderähnliche
Zahlungenerhält,werdendieseaufdieVorstandsvergütung
angerechnet.

5. WeiterevergütungsrelevanteRegelungen

5.1 LaufzeitenundBeendigungsmöglichkeiten

  Der Aufsichtsrat beachtet bei der Bestellung von Vorstands-
mitgliedernsowiebeiderLaufzeitderVorstandsverträgedie
aktienrechtlichen Vorgaben des § 84 AktG und die Empfehlun-
gendesDCGK.BeieinererstmaligenBestellungzumVorstand
beträgtdieBestelldauerunddieLaufzeitdesDienstvertrages
inderRegeldreiJahre.BeiWiederbestellungenbzw.beieiner
Verlängerung der Amtszeit liegt die Höchstdauer des Dienstver-
tragesbeifünfJahren.
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 DieDienstverträgesehenkeineordentlicheKündigungsmöglich-
keitvor;dasbeiderseitigeRechtzuraußerordentlichenKündi-
gungdesDienstvertragesauswichtigemGrundbleibtunberührt.
WirdeinVorstandsmitgliedwährendderLaufzeitdesDienstver-
trages dauernd arbeitsunfähig, so endet der Dienstvertrag mit 
demEndedesQuartals,indemdiedauerndeArbeitsunfähigkeit
festgestelltwird.IndiesemFallsowiebeiToddesVorstandsmit-
gliedswerdendieBezügenochfürsechsMonateweitergezahlt.

  Endet der Dienstvertrag mit einem Vorstandsmitglied durch 
Widerruf der Bestellung zum Vorstandsmitglied nach § 84 III 
AktG oder berechtigter Amtsniederlegung durch das Vorstands-
mitglied,erhältdasVorstandsmitgliedeineAbfindunginHöhe
derGesamtbezügeeinschließlichNebenleistungenfürdie 
DauerderursprünglichenRestlaufzeit,höchstensjedochfürdie

 Dauervon24Monaten(Abfindungs-Cap).DasVergütungssys-
temsiehtfernerkeinSonderkündigungsrechtderVorstandsmit-
gliederfürdenFalleinesKontrollwechsels(ChangeofControl)
und auch keine Vereinbarung eines nachvertraglichen Wettbe-
werbsverbotsvor.

5.2 UmgangmitaußergewöhnlichenEreignissenundEntwicklungen

  Der Aufsichtsrat kann auf Vorschlag des Präsidialausschusses 
inbesonderenaußergewöhnlichenFällenvorübergehendvon
denBestandteilendesSystemsderVorstandsvergütungabwei-
chen, wenn dies zur Aufrechterhaltung der Anreizwirkung der 
VergütungdesVorstandsmitgliedsimInteressedeslangfristigen
Wohlergehens der Gesellschaft angemessen und notwendig ist, 
dieVergütungdesVorstandsmitgliedsweiterhinaufeinenach-
haltige und langfristige Entwicklung der Gesellschaft ausgerich-
tetistunddiefinanzielleLeistungsfähigkeitderGesellschaftnicht
überfordertwird.AlsaußergewöhnlicheEntwicklungenkommen
zumBeispielaußergewöhnlicheundweitreichendeÄnderungen
der Wirtschaftssituation (zum Beispiel durch eine schwere Wirt-
schaftskrise)inBetracht,diedieursprünglichenZielkriterienund/
oderfinanziellenAnreizedesVergütungssystemshinfälligwer-
den lassen, sofern diese oder ihre konkreten Auswirkungen nicht 
vorhersehbarwaren.AllgemeinungünstigeMarktentwicklungen
geltenausdrücklichnichtalsaußergewöhnlicheEntwicklungen.

 DieBestandteiledesVergütungssystems,vondenenabgewichen
werdenkann,sinddasVerfahren,dieRegelungenzurVergü-
tungsstrukturund-höhesowiedereinzelnenVergütungsbestand-
teile.SoferneineAnpassungderbestehendenVergütungsbe-
standteilenichtausreicht,umdieAnreizwirkungderVergütung
des Vorstandsmitglieds wiederherzustellen, hat der Aufsichtsrat 
bei außergewöhnlichen Entwicklungen unter den gleichen Vor-
aussetzungendasRecht,vorübergehendzusätzlicheVergütungs-
bestandteilezugewähren.

 EineAbweichungbzw.ErgänzungderVergütungsbestandteile
ist nur durch einen entsprechenden Aufsichtsratsbeschluss mög-
lich, der die außergewöhnlichen Umstände und die Notwendig-
keiteinerAbweichungbzw.Ergänzungfeststellt.

DasderzeitiggültigeVergütungssystemfürVorstandsmitgliederist 
überunsereInternetseiteunterhttps://www.sma.de/investor-relations/
corporate-governancezugänglich.

Niestetal, im April 2023

SMA Solar Technology AG

Der Vorstand
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SMA Solar Technology AG  
auf einen Blick

SMA Gruppe 2022 2021* 2020 2019 2018

Umsatzerlöse Mio. Euro 1.065,9 983,4 1.026,6 915,1 760,9

Auslandsanteil in % 68,8 74,9 79,6 76,1 80,6

VerkaufteWechselrichter-Leistung MW 12.225 13.584 14.416 11.409 8.449

Investitionen1 Mio. Euro 65,8 56,4 57,1 54,4 40,3

Abschreibungen Mio. Euro 38,1 41,7 43,6 46,0 82,6

EBITDA Mio. Euro 70,0 8,5 71,5 34,2 –69,1

EBITDA-Marge in % 6,6 0,9 7,0 3,7 –9,1

Konzernergebnis Mio. Euro 55,8 –23,2 28,1 –8,6 –175,5

Ergebnis je Aktie2 Euro 1,61 –0,67 0,81 –0,25 –5,06

Mitarbeiter*innen3, 7 3.635 3.510 3.264 3.124 3.353

im Inland 2.610 2.506 2.293 2.207 2.227

im Ausland 1.025 1.004 971 917 1.126

SMA Gruppe 31.12.2022 31.12.2021* 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2018

Bilanzsumme Mio. Euro 1.110,0 1.053,7 1.051,2 1.107,3 989,3

Eigenkapital Mio. Euro 463,5 408,0 439,1 416,9 424,5

Eigenkapitalquote in % 41,8 38,7 41,8 37,6 42,9

NetWorkingCapital4 Mio. Euro 238,5 257,5 210,6 159,5 177,4

NetWorkingCapitalQuote5 in % 22,4 26,2 20,5 17,4 23,3

Nettoliquidität6 Mio. Euro 220,1 221,7 226,0 303,0 305,3

1 Investitionen inklusive Zugängen zu Nutzungsrechten nach IFRS 16 
2 Umgerechnetauf34.700.000Aktien 
3 Stichtag;inklusiveAuszubildendeundLernende,ohneZeitarbeitskräfte 
4 VorräteundForderungenausLieferungenundLeistungenminusVerbindlichkeitenausLieferungenundLeistungen 

und Verbindlichkeiten aus erhaltenen Anzahlungen auf Bestellungen
5 BezogenaufdieletztenzwölfMonate(LTM) 
6 GesamtliquiditätminuszinstragendeFinanzverbindlichkeitengegenüberKreditinstituten 
7 DieVerteilungderMitarbeiter*innenaufInlandundAuslandwurdefürdieJahre2018bis2021aufgrundeinerÄnderungderZuordnungangepasst. 
* Die Vergleichswerte wurden nach IAS 8.42angepasst(sieheKapitel2.2desGeschäftsbericht2022).
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